
 

 
GEMEINDE NEUTREBBIN 

UMWELTBERICHT - ENTWURF 

ZUM 

BEBAUUNGSPLAN          
„BIOMETHANANLAGE WUSCHEWIER“ 

 

 
  

utes
Textfeld
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 08.01.2024 bis 16.02.2024



 

GEMEINDE NEUTREBBIN 

UMWELTBERICHT - ENTWURF 

ZUM 

BEBAUUNGSPLAN  
„BIOMETHANANLAGE WUSCHEWIER“ 
 
 
 
 
 
 
im Auftrag der: 
Mele Biogas GmbH 
Eggesiner Str. 9c 
17358 Torgelow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand: September 2023 



INHALTSVERZEICHNIS 
 

 

Ulrike Katzung § Garten- und Landschaftsarchitektin I 

INHALTSVERZEICHNIS 
1	 EINLEITUNG ................................................................................................................... 5	
1.1	 Anlass ............................................................................................................................. 5	
1.2	 Rechtliche Grundlagen ................................................................................................. 5	
1.2.1	 Umweltprüfung ........................................................................................................................ 5	
1.2.2	 Artenschutz ............................................................................................................................. 6	
1.3	 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans ........ 6	
1.4	 Flächennutzung, Eigentumsverhältnisse .................................................................... 8	
1.5	 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und fachplänen festgelegten  
 Ziele des Umweltschutzes ............................................................................................ 9	
1.5.1	 Rechtliche Vorgaben ............................................................................................................... 9	
1.5.2	 Fachplanungen ..................................................................................................................... 11	
2	 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN 

UMWELTAUSWIRKUNGEN ......................................................................................... 13	
2.1	 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen  
 Umweltzustandes ........................................................................................................ 13	
2.1.1	 Schutzgut Fläche .................................................................................................................. 13	
2.1.2	 Schutzgut Boden ................................................................................................................... 13	
2.1.3	 Schutzgut Wasser ................................................................................................................. 14	
2.1.4	 Schutzgut Klima .................................................................................................................... 15	
2.1.5	 Schutzgut: Luft ...................................................................................................................... 16	
2.1.6	 Schutzgut: Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt ........................................................ 16	
2.1.7	 Schutzgut Landschaft / Orts- und Landschaftsbild ............................................................... 21	
2.1.8	 Schutzgut Mensch / Gesundheit / Bevölkerung .................................................................... 22	
2.1.9	 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter ............................................................................ 23	
2.1.10	 Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung .......................................... 23	
2.1.11	 Zusammenfassende Hinweise zu Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ............. 24	
2.2	 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei 

Nichtdurchführung der Planung ................................................................................ 25	
2.3	 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 

Planung ........................................................................................................................ 25	
2.3.1	 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche .............................................................................. 25	
2.3.2	 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden .............................................................................. 25	
2.3.3	 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser ............................................................................ 26	
2.3.4	 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima ................................................................................ 27	
2.3.5	 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft ................................................................................... 27	
2.3.6	 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt .......................... 28	
2.3.7	 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft / Orts- und Landschaftsbild ........................... 28	
2.3.8	 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch / Gesundheit / Bevölkerung ............................... 29	
2.3.9	 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter ....................................... 29	
2.3.10	 Auswirkungen Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung ................... 30	
2.3.11	 Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle und/oder Katastrophen .................................. 30	
2.3.12	 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen, einschließlich der Wechselwirkungen 

zwischen den Schutzgütern .................................................................................................. 30	
2.4	 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativenprüfung) ................................. 32	
2.5	 Geplante Massnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen ........................................................................................ 32	
2.5.1	 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen ................................................................... 32	
2.5.2	 Schutzmaßnahmen ............................................................................................................... 33	
2.5.3	 Angaben zur Bestimmung von Art und Umfang der Kompensationsmaßnahmen ............... 34	
2.5.4	 Kompensationsmaßnahmen ................................................................................................. 34	
2.5.5	 Umsetzung ............................................................................................................................ 37	



GEMEINDE NEUTREBBIN, WUSCHEWIER 
UMWELTBERICHT ZUM BEBAUUNGSPLAN  
„BIOMETHANANLAGE WUSCHEWIER““ 
ENTWURF 

Ulrike Katzung § Garten- und Landschaftsarchitektin II 

3	 LANDSCHAFTSPLANERISCHE FESTSETZUNGEN UND BEGRÜNDUNGEN ........ 39	
3.1	 Teil a: Planungsrechtliche Festsetzungen ................................................................ 39	
3.1.1	 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) ................................................................................................. 39	
3.2	 Weitere Landschaftsplanerische Empfehlungen für die Umsetzung des 

Bebauungsplanes ....................................................................................................... 40	
4	 ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZUR UMWELTPRÜFUNG ............................................... 43	
4.1	 Beschreibung der methodischen Ansätze und Schwierigkeiten bzw. 

Kenntnislücken ............................................................................................................ 43	
4.2	 Hinweise zur Überwachung (Monitoring) .................................................................. 43	
4.3	 ERforderliche Sondergutachten ................................................................................ 43	
5	 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG .......................................... 45	
6	 QUELLENVERZEICHNIS ............................................................................................. 47	
6.1	 Literaturverzeichnis .................................................................................................... 47	
6.2	 Gesetze, Erlasse und Richtlinien ............................................................................... 48	
6.3	 anderweitige Quellen .................................................................................................. 49	
7	 ANLAGE 1: SPEZIELLE ARTENSSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG ...................... 51	
7.1	 Einleitung ..................................................................................................................... 51	
7.1.1	 Rechtliche Grundlagen .......................................................................................................... 51	
7.1.2	 Methodisches Vorgehen ........................................................................................................ 52	
7.1.3	 Untersuchungsraum .............................................................................................................. 53	
7.1.4	 Datengrundlagen ................................................................................................................... 53	
7.2	 Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens ...................................................... 54	
7.3	 Europäischer Artenschutz .......................................................................................... 55	
7.3.1	 Relevanzprüfung ................................................................................................................... 55	
7.3.2	 Datengrundlagen ................................................................................................................... 55	
7.3.3	 Bestandsdarstellung und Betroffenheit der Arten .................................................................. 55	
7.4	 Massnahmen für die europarechtlich geschützten Arten ....................................... 57	
7.4.1	 Maßnahmen zur Vermeidung ................................................................................................ 57	
7.4.2	 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) und kompensatorische 

Maßnahmen (FSC-Maßnahmen) .......................................................................................... 58	
7.5	 Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen  
 für die Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ........................................................ 58	
7.6	 Zusammenfassung ...................................................................................................... 58	
8	 ANHANG ....................................................................................................................... 61	
8.1	 Relevanzprüfung: Arten des Anhangs IV der FFH-RL ............................................. 61	
8.2	 Relevanzprüfung: Vogelarten Brandenburgs ........................................................... 69	
 
 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 
Abb. 1:	 Lage des Planungsgebietes ............................................................................................ 6	
Abb. 2:	 Wechselbeziehungen im Bestand ................................................................................. 25	
Abb. 3:	 Ablaufdiagramm zur Prüfung des europäischen Artenschutzes ................................... 53	
 
  



INHALTSVERZEICHNIS 
 

 

Ulrike Katzung § Garten- und Landschaftsarchitektin III 

TABELLENVERZEICHNIS 
Tab. 1:	 Schutzgutbezogene Entwicklungsschwerpunkte entsprechend LaPro ......................... 11	
Tab. 2:	 Übersicht der Flächennutzung ....................................................................................... 13	
Tab. 3:	 Bodenarten / -typen im GB ............................................................................................ 14	
Tab. 4:	 Vorkommen besonders und streng geschützter Tierarten im GB (ohne  
 FFH-Anhang IV-Arten sowie europäische und brandenburgische Vogelarten) ............. 18	
Tab. 5:	 Biotoptypen im Planungsgebiet ..................................................................................... 20	
Tab. 6:	 Bilanz Versiegelung ....................................................................................................... 26	
Tab. 7:	 Projekt-Umwelt-Matrix ................................................................................................... 31	
Tab. 8:	 Übersicht zu den Grundlagen zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs .................... 34	
Tab. 9:	  Ermittlung der Ersatzzahlung für den Eingriff in das Schutzgut Boden /Fläche ........... 36	
Tab. 10:	 Ermittlung der Ersatzzahlung für den Eingriff in das Schutzgut Landschaft / Orts-  
 und Landschaftsbild auf Grundlage des ermittelten Kompensationsumfangs  
 der EAP2006 (IB ECKHOF) ............................................................................................. 36	
Tab. 11: 	 Gegenüberstellung der Flächenverteilung in Bestand und Planung ............................. 46	
Tab. 12: 	 Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum (UR) nachgewiesenen  
 bzw. potenziell vorkommenden Brutvogelarten des Landes Brandenburg ................... 56	
Tab. 13:	 Auflistung der Maßnahmen zur Vermeidung, der vorgezogenen (CEF)  
 sowie kompensatorischen Maßnahmen (FSC) ............................................................. 58	
Tab. 14:	 Relevanzprüfung nach: Anlage 4 „Übersicht der in Brandenburg vorkommenden  
 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie“ .................................................................... 61	
Tab. 15:	 Relevanzprüfung nach: Anlage 3 „Übersicht der in Brandenburg  
 heimischen Vogelarten“ ................................................................................................. 69	
 
 

FOTOVERZEICHNIS 
Foto 1:	 bestehende Biogasanlage (09.03.2022) ........................................................................ 22	
 
 

PLANVERZEICHNIS 
Plan 1:  Bestands- und Konfliktplan 
Plan 2: Grünordnerisches Konzept 

  



GEMEINDE NEUTREBBIN, WUSCHEWIER 
UMWELTBERICHT ZUM BEBAUUNGSPLAN  
„BIOMETHANANLAGE WUSCHEWIER““ 
ENTWURF 

Ulrike Katzung § Garten- und Landschaftsarchitektin IV 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
A Ausgleichsmaßnahme 
AFB Artenschutzfachlicher Beitrag 
BArtSchV Bundesartenschutz-Verordnung 
BauGB Baugesetzbuch 
BauNVO Baunutzungsverordnung 
BbgNatSchAG Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz 
BbgWG Brandenburgisches Wassergesetz 
BHKW Blockheizkraftwerk 
BMA Biomethananlage 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
BP Bebauungsplan 
E Ersatzmaßnahme 
EAP Eingriffs-/Ausgleichsplanung 
FFH-RL Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
GB Geltungsbereich 
HVE Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung 
LaPro Landschaftsprogramm Brandenburg 
LBGR Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
LP Landschaftsplan 
LRP Landschaftsrahmenplan 
MLUV Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
SO Sondergebiet 
UR Untersuchungsraum 
VM Vermeidungsmaßnahme 
VSch-RL Vogelschutz-Richtlinie 
WHG Wasserhaushaltsgesetz 
 



EINLEITUNG 
 

 

Ulrike Katzung § Garten- und Landschaftsarchitektin 5 

1 EINLEITUNG 

1.1 ANLASS 
Durch einen privaten Vorhabenträger soll auf dem Flurstück 68 der Flur 4 in der Gemarkung Wu-
schewier die vorhandene Biogasanlage (Genehmigung 2008) ertüchtigt werden, so dass auf dem 
Gelände bis zu 500 Nm3/h Methan produziert werden können, welches zunächst in den Gasspei-
cherhauben zwischengelagert wird und anschließend über die Rohbiogashauptleitung zu den 
Grasverbrauchseinrichtungen, wie der Biogasaufbereitungsanlage oder dem BHKW strömt. Das 
nach den Trennprozessen gewonnene Methan wird an die Einspeisestation des Netzbetreibers 
übergeben, welche sich auf dem Gelände der Anlage befinden wird. Das gesamte Verfahren findet 
in geschlossenen Systemen statt. Es werden landwirtschaftliche Reststoffe, tierische Nebenpro-
dukte und Wirtschaftsdünger eingesetzt, die in geschlossenen Lkws angeliefert werden. Für die 
flüssigen Einsatzstoffe, wie bspw. Gülle, stehen geschlossene Vorlagebehälter zur Zwischenlage-
rung zur Verfügung. Die entstehende Abluft wird durch Biofilter gereinigt. Die festen Nebenprodukte 
oder Reststoffe werden in einer geschlossenen Lagerhalle zwischengelagert. Die aufbereiteten 
Gärreste werden als Nährstoffkonzentrat aufbereitet und als Dünger ausgebracht. 

Durch die Ertüchtigung der vorhandenen Biogasanlage werden vorhandene Ressourcen genutzt, 
das Ziel der CO2-Minderung verfolgt und ein Beitrag zur nachhaltigen Energieerzeugung geleistet. 

Mit dem novellierten Baugesetzbuch (BauGB) vom 20.07.2004 stellt die integrative Umweltprüfung 
eine wesentliche Neuerung des Bauleitplanverfahrens dar. Ziel der Umweltprüfung ist es, alle für 
die Bauleitplanung umweltrelevanten Belange gemäß § 2 (4) BauGB in einem Umweltbericht zu-
sammenzuführen. 

Durch die Verpflichtung zur Umweltprüfung jedes Bauleitplanes wird der Grünordnungsplan zum 
unverzichtbaren und integralen Bestandteil des Städtebaus. Der Grünordnungsplan liefert ein um-
weltfachliches und gestalterisches Leitbild für die städtebauliche Idee und bereitet zugleich wesent-
liches Abwägungsmaterial für die verbindliche Bauleitplanung auf. Der Umweltbericht und die zu-
sammenfassende Erklärung werden aus dem Grünordnungsplan und den ergänzenden Untersu-
chungen entwickelt. 

1.2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN  

1.2.1 Umweltprüfung 
Im Rahmen der Umweltprüfung ist die Eingriffsregelung gemäß § 14 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) i. V. m. § 18 BNatSchG zu bearbeiten und die neue Bodenschutzklau-
sel gemäß § 1 a (2) BauGB zu berücksichtigen sein. Diese sind mit den weiteren Anforderungen 
an die Beachtung der Umweltbelange zu verknüpfen. Dabei werden die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet. Die zu berücksichtigenden Um-
weltbelange werden im § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB genannt, wie beispielsweise die Auswirkun-
gen der Planung auf die menschliche Gesundheit, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt.  

Im vorliegenden Umweltbericht werden die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschut-
zes entsprechend § 2 a BauGB dargelegt. Der Umweltbericht ist Teil der Begründung zum Bebau-
ungsplan, bildet aber einen eigenständigen Bestandteil der Begründung und wird ebenfalls im Rah-
men des Verfahrens fortgeschrieben. Der Umweltbericht besteht aus einleitenden Angaben, der 
Beschreibung und Bewertung der ermittelten Umweltauswirkungen sowie zusätzlichen Angaben 
(vgl. § 2 (4) und § 2a BauGB).  
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In der anschließenden kommunalen Abwägung sind die in der Umweltprüfung ermittelten Umwelt-
belange sachgerecht zu berücksichtigen. Die zusammenfassende Erklärung wird erst nach Ab-
schluss des Planungsverfahrens dem Plan beigefügt. Darin wird dargelegt, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Bebauungsplan berücksichtigt 
wurden. 

Darüber hinaus sind die Kommunen in der Zukunft dazu verpflichtet, die erheblichen unvorherge-
sehene Umweltauswirkungen infolge der Durchführung der Planung zu überwachen (vgl. § 4c 
BauGB). Der Umweltbericht beschreibt die Maßnahmen zur Umweltüberwachung (Umweltmonito-
ring) in Abstimmung mit der Kommune. Hierdurch sollen rechtzeitig nachteilige Umweltfolgen er-
mittelt und durch geeignete Maßnahmen Abhilfe geschaffen werden. 

1.2.2 Artenschutz 
Neben dem Artenschutz als einfacher Umweltbelang („Tiere“ und „Pflanzen“ nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe a BauGB) sind ferner folgende artenschutzrechtliche Belange in der Abwägung nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB zu beachten: 

§ artenschutzrechtlicher Gebietsschutz (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, Europä-
ische Vogelschutzgebiete) und 

§ artenschutzrechtliche Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (soweit diese die Vollzugsunfä-
higkeit des Bebauungsplans bewirken können). 

Diese werden in der Anlage 1 zum Umweltbericht in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
abgehandelt. 

1.3 KURZDARSTELLUNG DES INHALTS UND DER WICH-
TIGSTEN ZIELE DES BEBAUUNGSPLANS 

Das Plangebiet „Biomethananlage Wuschewier“ liegt bei Horst im Landkreis Märkisch-Oderland, 
Amt Barnim-Oderbruch und innerhalb der Gemeinde Neutrebbin (siehe Abb. 1). Das Gebiet um-
fasst in der Flur 4, Gemarkung Wuchewier das Flurstück 68. Das Plangebiet verfügt über eine Flä-
che von 13.242 m2.  

 
Abb. 1: Lage des Planungsgebietes (Plangrundlage: https://bb-viewer.geobasis-bb.de, 

11.06.2023.) 
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ZIEL DES BEBAUUNGSPLANES 
Der Begründung zum Bebauungsplan sind folgende Ziele zu entnehmen: 

§ Schaffung von Bauplanungsrecht für die Ergänzung und Nutzung einer bestehenden Biogas-
anlage zur Herstellung von Bio-Methangas und dessen Einspeisung in das öffentliche Netz 
durch ein örtliches Versorgungsunternehmen,  

§ Schaffung des natur-, landschafts- und artenschutzrechtlichen Ausgleichs. 

PLANUNGSINHALTE 
Die nachfolgenden Angaben wurden den textlichen Festsetzungen und der Begründung zum Be-
bauungsplan „Biomethananlage Wuschewier“1 entnommen:  

Art der baulichen Nutzung 
„Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Biomethananlage fest-
gesetzt.  

Die klare Abgrenzung der zulässigen baulichen Anlagen verhindert eine über die festgesetzte 
Zweckbestimmung hinaus gehende Bebaubarkeit.  

Als Sondergebiete (hier Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO) sind solche Gebiete festzu-
setzen, die sich von den klassischen Baugebieten der BauNVO wesentlich unterscheiden. Die 
Zweckbestimmung und die Art der Nutzung sind darzustellen und festzusetzen. Die Größe des 
Sonstiges Sondergebiet Biomethananlage beträgt 1,32 ha. 

Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Biomethananlage - SO BMA dient der Er-
weiterung der bestehenden Biogasanlage und dem Betrieb einer Biomethananlage und der damit 
verbundenen Erzeugung von Biomethan.  

Im Bereich des Sonstigen Sondergebietes Biomethananlage - SO BMA sind Gebäude und Anlagen 
zulässig, die der Nutzung von Biomasse aus nachwachsenden Rohstoffen sowie aus tierischen 
Nebenprodukten (Wirtschaftsdünger) und Reststoffen aus der Agrarproduktion zur Biomethange-
winnung dienen sowie die hierfür erforderlichen Nebenanlagen. Weiterhin zulässig sind Erdwälle 
oder Stützmauern mit einer Höhe von maximal 1,80 m.“ 

Maß der baulichen Nutzung 
„Die technische Entwicklung im Bereich der Biomassenutzung ist langfristig nicht absehbar. Als 
Grundlage der Planung der Anlage dient der aktuelle technische Stand. Vor diesem Hintergrund 
wurde absichtlich davon abgesehen, die geplante technische Ausgestaltung der Anlage oder ma-
ximale Leistungskennwerte im Bebauungsplan festzusetzen, um somit künftige Entwicklungs-
spielräume zu erhalten.  

Das Maß der Nutzung wird nur über die Begrenzung der Höhe der baulichen Anlagen geregelt. 
Dadurch soll verhindert werden, dass die Anlage bei nachträglichen Änderungen eine un-
erwünschte Fernwirkung entfaltet.  

Im Sonstigen Sondergebiet SO BMA werden verschieden hohe Gebäude und Anlagen für die Er-
zeugung und Speicherung von Biomethangas errichtet. Diese werden die maximal zulässige Höhe 
von 24 m nicht überschreiten.  

Unterer Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen im Sonstigen Sondergebiet Biomethananlage 
- SO BMA ist die Geländehöhe.  

 
1  INGENIEURBÜRO D. NEUHAUS & PARTNER GMBH, Juni 2023. 
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Im SO BMA wird die maximal zulässige Höhe der für den Betrieb der Biomethananlage notwendi-
gen Gebäude und baulichen Anlagen auf 24,00m über Geländehöhe festgesetzt. 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung soll das Vorhabengebiet funktionell als Bio-
methananlage erweitert werden. Um eine Biomethananlage zu betreiben, müssen weitere sicht-
bare Bauteile errichtet werden, wie z. B. ein bis zu maximal 20 m hoher Behälter (einschl. Dach) 
sowie zwei kleinere Behälter (alle Durchmesser ca. 28 m) und ein maximal 24 m hoher Turm 
(Durchmesser ca. 2 bis 3 m) für die Gärrestaufbereitungsanlagen. Zudem werden Nebenanlagen, 
wie Lagerhalle, Sozialbereich mit Leitwarte und Biogasaufbereitungsanlage (Kolonnenhöhe bis 13 
m; Kolonnendurchmesser 1,0 bis 1,5 m) errichtet.“ 

Bauweise 
„Gemäß § 22 Absatz 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) kann im Bebauungsplan eine ab-
weichende Bauweise festgesetzt werden. Zulässig sind analog zur offenen Bauweise Gebäude mit 
einem seitlichen Grenzabstand. Abweichend von der offenen Bauweise sind in diesem Fall Ge-
bäudelängen bis maximal 60,00 m zulässig.  

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt.“ 

Baugrenzen 
„Die geplanten Anlagenteile sollen in ihrer Anordnung aufgrund des geringen Platzens innerhalb 
des Baugrundstücks in ihrer schlussendlichen Lage variabel bleiben. Daher ist es erforderlich ein 
großzügiges Baufeld zu wählen, um diese Variabilität zu gewährleisten. 

Die geplanten baulichen Anlagen variieren in ihrer Dimensionierung und werden anhand des auf 
dem Grundstück zur Verfügung stehenden Platzangebots zueinander angeordnet. Sicherheitsab-
stände der Anlagen zueinander werden beachtet. Die baurechtlichen Abstände von Gebäuden zu 
den Nachbargrundstücken gem. der Brandenburgischen Bauordnung wer- den ebenfalls beachtet, 
hier mind. 3 Meter zur Grundstücksgrenze.“ 

Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
„Die Biomethananlage sowie deren erforderliche Gebäude und Nebenanlagen sind nur innerhalb 
der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  

Die Erdwälle und Stützmauern bis zu einer maximalen Höhe von 1,80 m sind auch außerhalb der 
Baugrenzen zulässig.“ 

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  
„Das Bundesnaturschutzgesetz schreibt in § 19 vor, dass Eingriffe in Natur und Landschaft mini-
miert, ausgeglichen bzw. durch Ersatzmaßnahmen kompensiert werden müssen.  

Auf den festgesetzten Flächen M1 und M2 ist als Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 BauGB die Errich-
tung einer Havarie-Umwallungsanlage /Stützmauer zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 i.V.m. § 31 Abs. a 
BauGB).“ 

1.4 FLÄCHENNUTZUNG, EIGENTUMSVERHÄLTNISSE 
Das Planungsgebiet nimmt ausschließlich das Flurstück 68 der Flur 4 in der Gemarkung Wusche-
wier in Anspruch, welches sich im Eigentum des Vorhabenträgers befindet und eine stillgelegte 
Biogasanlage beherbergt.  
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Das Flurstück weist eine Breite von rund 110 m auf und erstreckt sich weitgehend in Nord-Süd-
Richtung über eine maximale Länge bis zu ca. 140 m. 

1.5 DARSTELLUNG DER IN EINSCHLÄGIGEN FACHGESET-
ZEN UND FACHPLÄNEN FESTGELEGTEN ZIELE DES 
UMWELTSCHUTZES 

1.5.1 Rechtliche Vorgaben 
Das Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017, zuletzt geänderte am 4. Januar 2023, bildet die 
Grundlage für die Bauleitplanung und damit auch für die Belange des Umweltschutzes.   

Daneben sind noch folgende umweltrelevante Gesetze bedeutsam: 

Im § 1 Abs. 2 des Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. März 2023 wird die Leitvorstellung als 
nachhaltige Raumentwicklung formuliert, „die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den 
Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig 
ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt.“ Aus der 
Sicht der Umweltplanung ist dabei insbesondere der Grundsatz in § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG bedeut-
sam, da er alle für die Raumordnung bedeutsamen Aspekte zum Umwelt- und Klimaschutz wie 
insbesondere die Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der Tier- 
und Pflanzenwelt sowie des Klimas zusammenfasst. 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.09.2009, zuletzt geändert am 8. Dezember 
2022, ergänzt die im BauGB geregelten naturschutzrechtlichen Belange durch fachliche Maßstäbe. 
Demnach sind Natur und Landschaft flächendeckend, also sowohl im besiedelten als auch im un-
besiedelten Bereich zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich wiederherzu-
stellen, sodass 

1. die biologische Vielfalt, 
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, einschließlich der Regenerati-

onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. Dabei erfolgt dieser Schutz aufgrund ihres eigenen Werts sowie als Le-
bensgrundlage für den Menschen. 

Der § 14 BNatSchG regelt die Begrifflichkeit des Eingriffs. Folglich sind als Eingriffs in Natur und 
Landschaft, die die Gestalt und Nutzung von Grundfläche verändern. Nicht als Eingriff gilt die land-
, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung, soweit dabei die Ziele und Grundsätze des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. Der allgemeine Grundsatz in § 13 
Abs. 1 BNatSchG besagt, dass für den Verursacher eines Eingriffs in Natur und Landschaft zu-
nächst die Pflicht besteht, diesen Eingriff zu vermeiden. Soweit dies nicht möglich ist, sind Vermin-
derungsmaßnahmen erforderlich. Die verbleibenden Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs-
maßnahmen oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren, ggf. kann Ersatzgeld gezahlt werden. 

Das Verhältnis zum Baurecht ist in § 18 BNatSchG geregelt: Sind aufgrund der Aufstellung, Ände-
rung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3 BauGB Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich 
und den Ersatz nach den Vorschriftendes BauGB zu entscheiden. 
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Ergänzend zum BNatSchG ist in Brandenburg das Brandenburgische Naturschutzausführungs-
gesetz (BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013, zuletzt geändert am 25. September 2020 zu beach-
ten. 

Im § 1 des Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998, zuletzt geändert am 
25. Februar 2021, werden Zweck und Grundsätze wie folgt beschrieben: die Funktion des Bodens 
ist nachhaltig zu sichern und wieder herzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenverunreinigungen 
abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie durch sie verursachte Grundwasserverunreinigungen 
zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.  

Das Entsiegelungsgebot des § 179 BauGB zielt auf die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit 
des Bodens ab. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff wird in § 2 BBodSchG durch die Begriffsbestim-
mungen zu den Funktionen des Bodens näher beschrieben. 

Nach § 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013, zuletzt geändert am 
26. Juli 2023, hat das Gesetz den Zweck, die Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, 
Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. Dabei sind zahl-
reiche Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften zu beachten, wie bspw. die Technische 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) und Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm). 

Die Begriffsbestimmung im § 3 des Wasserhaushaltgesetzes (WHG) vom 31.07.2009, zuletzt ge-
ändert am 3. Juli 2023, zeigt den Handlungsrahmen für die räumliche Planung der unterschiedli-
chen Gewässerarten auf. Dabei wurden durch die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Jahr 2000 
weitere umweltschutzrechtliche Inhalte ergänzt. Zudem werden Aussagen zur Wasserversorgung, 
um Heilquellenschutz, zur Abwasserbeseitigung, dem Gewässerausbau, dem Hochwasserschutz 
und zu Überschwemmungsgebieten getroffen.  

Das geänderte Bundes-Klimaschutzgesetz vom 24. Juni 2021 hat den Zweck, die Erfüllung der 
nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleis-
ten. Im § 3 des Gesetzes wird das Ziel der Klimaneutralität um fünf Jahre auf 2045 mit folgenden 
verbindlichen Zielen vorgezogen: Minderung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 
1990 bis zum Jahr 2030 um mind. 65 % und bis zum Jahr 2040 um mind. 88 %. Nach dem Jahr 
2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden. 

Mit der Ertüchtigung der vorhandenen BMA wird der wesentliche Umweltvorteil der Biogastechno-
logie genutzt, die treibhauswirksamen Emissionen wie Methan (CH4), Stickstoffverbindungen (NOx) 
und Kohlendioxid (CO2) zu mindern, so dass die in der Anlage 2 zum KSG verankerte Verringerung 
der Jahresemissionen in der Landwirtschaft Rechnung getragen wird. Zudem werden Energieträ-
ger erzeugt und Nährstoffe, z. B. durch die Ausbringung des festen Gärrestes sowie des flüssigen 
Nährstoffkonzentrats, genutzt. Damit trägt die Biogastechnologie gleichzeitig dem Gedanken der 
umweltgerechten Kreislaufwirtschaft Rechnung.  

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18.03.2021, zuletzt geändert 
am 22. März 2023, greift für Vorhaben, die aufgrund ihrer Art, Größe oder ihres Standorts erhebli-
che Auswirkungen auf die Umwelt erwarten lassen. Für bestimmte Vorhaben ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP), für bestimmte Pläne und Programme eine Strategische Umweltprüfung 
(SUP) durchzuführen. Die SUP nach § 50 UVPG erfolgt bei der Aufstellung von Bauleitplänen nach 
den Vorschriften des BauGB.  

Den rechtlichen Rahmen für den freien Zugang zu Umweltinformationen bei informationspflichtigen 
Stellen bietet das Umweltinformationsgesetz (UIG) vom 27. Oktober 2014, zuletzt geändert am 
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25. Februar 2021. Demnach hat jede Person Zugang zu Umweltinformationen durch Auskunftser-
teilung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise. 

1.5.2 Fachplanungen 
LANDSCHAFTSPROGRAMM BRANDENBURG 
Das Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro; MLUR, Stand Dezember 2000.) sieht für den Gel-
tungsbereich den Erhalt und die Entwicklung einer umweltverträglichen Nutzung vor, wobei die 
natur- und ressourcenschonende, vorwiegend ackerbauliche Nutzung im Vordergrund steht. Ins-
besondere die hohe Ertragsfähigkeit unterliegt einem spezifischen Schutz. 

In der folgenden Tab. 1 werden zudem die schutzgutbezogenen Entwicklungsschwerpunkte für 
den Geltungsbereich aufgezeigt, die dem Kartenmaterialien zum LaPro entnommen wurden. 

Tab. 1: Schutzgutbezogene Entwicklungsschwerpunkte entsprechend LaPro 

Schutzgut Boden 
bodenschonende Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher leistungsfähiger Böden 

Schutzgut Wasser 
Sicherung der Grundwasserbeschaffenheit in Gebieten mit vorwiegend durchlässigen Deck-
schichten 
Sicherung der Retentionsfunktion größerer Niederungsgebiete: Optimierung der Wasserrückhal-
tung bei gleichzeitiger Extensivierung der Flächennutzungen zur Vermeidung von Stoffeinträgen 
in Oberflächengewässer und zur Verminderung weiterer Stoffeinträge ins oberflächennahe 
Grundwasser in Zuflussgebieten mit sommerlichen Grundwasserzehrung bzw. Bereichen mit 
Wasserrückhalt durch An- und Einstau 

Schutzgut Klima / Luft 
Flächen ohne Aussagen zum Schutzgut 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 
Schutz und Entwicklung eines großräumigen Biotopverbundes von Niedermooren und grund-
wassernahen Standorten 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 
entfällt 

Schutzgut Landschaftsbild 
Entwicklung des vorhandenen Potentials 
Fließgewässer sind im Zusammenhang mit ihrer typischen Umgebung zu sichern und zu entwi-
ckeln 
Entwicklung einer kleinteiligeren Flächengliederung 
Stärkere räumliche Gliederung der Landschaft mit gebietstypischen Strukturelementen  

Schutzgut Erholung 
Entwicklung von Kulturlandschaften mit aktuell eingeschränkter Erlebniswirksamkeit  
Sicherungsschwerpunkte des Natur- und Landschaftsschutzes: Erhalt der Störungsarmut na-
turnaher Gebiete als Lebensräume bedrohter Großvogelarten 

 

LANDSCHAFTSRAHMENPLAN MÄRKISCH ODERLAND 
Für den Landkreis Märkisch-Oderland wurde bisher kein Landschaftsrahmenplan erstellt. 
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LANDSCHAFTS- UND FÄCHENNUTZUNGSPLAN  
Im Flächennutzungsplan (FNP) mit integrierten Landschaftsplan der Gemeinde Neutrebbin (2006) 
stellt sich der GB als „Landwirtschaftsfläche“ sowie als „Fläche für Planungen, Nutzungen und 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ dar. Aus die-
sem Grund ist eine Änderung der Darstellung im FNP als „Sonderfläche“ erforderlich. Die Änderung 
des FNP erfolgt gleichzeitig im Parallelverfahren zur Aufstellung des BP. 
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2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERHEBLI-
CHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN 

2.1 BESTANDSAUFNAHME DER EINSCHLÄGIGEN ASPEKTE 
DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDES  

2.1.1 Schutzgut Fläche 
Das Plangebiet zeigt kaum noch natürlich bestehende Bodenverhältnisse. Rund 64 % des Geltungs-
bereiches ist durch die bestehende Biogasanlage mit Nebenanlagen bereits versiegelt. 

Plan 1 zeigt die derzeitige Flächennutzung und die folgende Tab. 2 gibt eine flächenmäßige Übersicht 
der im Gebiet vorkommenden Nutzungen und Oberflächenstrukturen: 

Tab. 2: Übersicht der Flächennutzung 

Flächennutzung Fläche in 
m2 

% des Geltungs-
bereichs 

Gras- und Staudenfluren 4.673 35,3 

Wege- und Platzflächen (versiegelt) 7.177 54,2 

bauliche Anlagen der Biogasanlage 1.392 10,5 

Gesamtfläche Geltungsbereich 13.242 100 
 

2.1.2 Schutzgut Boden 
Die Bildung des Oderbruchs erfolgte durch das aus nordöstlicher Richtung vorstoßende Saaleeis. Dies 
schürfte die tiefe Oderdepression aus und faltete das Vorland zu einem Stauchmoränenbogen auf. 
Währenddessen oder auch erst durch spätere glazial- und meeresspiegelgesteuerte Wechsel von Ak-
kumulations- und Erosionsphasen bis in das Holozän hinein, wurden Auensand, Auenlehm und humo-
ser Sand in der Flussaue abgelagert.  

Die MMK2 (www.geo.brandenburg.de, 14.03.2022) weist für das Planungsgebiet halb- und vollhydro-
morphe Auenlehme und -decklehme, einschließlich Auenschluffe (Al3b) sowie im Bereich der aktuell 
genutzten Zufahrt grundwasserbestimmte Sande (D2b) aus. 

Entsprechend dem „Fachinformationssystem Boden“ des Landesamts für Bergbau, Geologie und Roh-
stoffe Brandenburg (www.geo.brandenburg.de, 14.03.2022) werden für den nördlichen GB Flächen 
des Untersuchungsgebiets überwiegend Vega-Gleye, z. T. pseudovergleyt aus Auenlehm oder -
schluff über Auensand, verbreitet pseudoverglyte Vega-Gleye aus flachem Auenton über Auensand, 
gering verbreitet Vega-Gleye und Gley-Vegen aus Auensand angezeigt. Selten treten Niedermoore 
aus Torf über Auensand auf. Mit einem landwirtschaftlichen Ertragspotenzial von > 50 sind diese Be-
reiche als Böden mit besonderer Funktionsausprägung einzustufen. Im südlichen Bereich sind hinge-
gen überwiegend Braunerde-Gleye aus Sand über periglaziär-fluviatilem Sand, gering verbreitet 
Braunerde-Gleye und Gley-Braunerden sowie gering verbreitet Gleye und Humusgleye aus Lehmsand 
über periglaziär-fluviatilem oder Flussand zu erwarten. In seltenen Fällen können hier auch Reliktgleye 
und Reliktgley-Braunerden aus Sand über periglaziär-fluviatilem Sand angetroffen werden. Dieser Be-

 
2  Mittelmaßstäbliche landwirtschaftliche Standortkartierung 
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reich ist mit einem landwirtschaftlichen Ertragspotenzial zwischen 30 und 50 und demnach als Boden 
mit allgemeiner Funktionsausprägung zu bewerten. Dies betrifft 68 % des Geltungsbereichs. 

Die Eigenschaften der anstehenden Bodenverhältnisse sind der folgenden Tab. 3 zu entnehmen. 

Tab. 3: Bodenarten / -typen im GB 

Bedeutung Bodenart / -typ Schutz-
status Stufe3 Wesentliche Merkmale4 MMK-

Code5 
Bezeichnung Lokalisierung  

sehr hoch 
bis ohne 

§ sehr hohe bis hohe Bindungs-
stärke von Schwermetallen 

§ extrem geringe Wasserdurchläs-
sigkeit, sehr hohe Feldkapazität 

§ geringe Luftkapazität 
§ landwirtschaftliches Ertragspo-

tenzial >50 
§ vorherrschend Grundwasserein-

fluss (schwankend) 
§ hohe Gefährdung durch Verdich-

tung  
§ sehr geringe Gefährdung durch 

Wind- und Wassererosion 
§ 64 % des GB voll versiegelt 

Al3b halb- und vollhydromor-
phe Auenlehme und -

decklehme  

nördliches Plangebiet E 

hoch bis 
ohne 

§ sehr hohe Bindungsstärke von 
Schwermetallen 

§ extrem hohe Wasserdurchlässig-
keit, sehr geringe Feldkapazität 

§ hohe Luftkapazität 
§ landwirtschaftliches Ertragspo-

tenzial 30-50 
§ vorherrschend Grundwasserein-

fluss 
§ geringe Gefährdung durch Ver-

dichtung  
§ sehr hohe Gefährdung durch 

Winderosion und sehr geringe 
Gefährdung durch Wasserero-
sion 

§ 64 % des GB voll versiegelt 

D2b grundwasserbestimmte 
Sande  

südliches Plangebiet  

Schutzstatus: 

§ 30 
A 
E 

geschützt nach § 30 BNatSchG 
Archivboden im Sinne des § 2 Abs. 2 BBodSchG 
landwirtschaftliches Ertragspotential > 50 

 

Auf Grund der stark schwankenden Boden- und Grundwasserverhältnisse im Oderbruch kann eine 
abschließende Aussage hinsichtlich des Verhaltens der Böden gegenüber flächenhaft eindringenden 
Schadstoffen für den Standort nicht abschließend getätigt werden.  

2.1.3 Schutzgut Wasser 
OBERFLÄCHENWASSER 
Wuschewier liegt zwischen der Alten Oder (ca. 2 km entfernt) und der Oder (11 km entfernt). Die land-
wirtschaftlichen Flächen werden von zahlreichen Gräben durchzogen. Das Oderbruch wird als Re-

 
3  nach: KÖPPEL, FEICKERT, SPANDAU, STRASSER, 1998. 
4  BÜK 300 (WWW.GEO.BRANDENBURG.DE) 
5  Neustrelitz, Blatt 16. 
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tentionsflächen mit hohem Potenzial geführt (www.geo.brandenburg.de, 14.03.2022). Nordöstlich der 
Biogasanlage befindet sich in einer Entfernung von rund 300 m ein Feuchtgebiet mit einzelnen offenen 
Wasserflächen.  

Der GB befindet sich gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 des WHG in einem Risikogebiet für Hochwasser mit 
geringer Wahrscheinlichkeit. Dabei kann der GB alle 200 Jahre durch Wasser in Tiefen zwischen 1 bis 
4 m überflutet werden. 

Im GB befindet sich ein Versickerungsbecken für das auf den versiegelten Flächen anfallende Regen-
wasser, in dem sich zum Zeitpunkt der Begehungen (09.03. und 15.06.2022) kein Wasser befand. 

GRUNDWASSER 
Im Oderbruch ist der obere GWLK6 weitgehend unbedeckt. Entsprechend der hydrogeologischen 
Karte des Landes Brandenburg (Karte: L3350 Bad Freienwalde (Oder))7 befindet sich die Hydro-
isohypse im GWLK 1 bei 4 m NHN, wobei dieser zumeist eine organogene, schluffig tonige Bedeckung 
erfährt und in der Folge eine ungespannte bis leicht gespannte Grundwasserführung aufweist. Der 
GWLK  1 setzt sich aus spätweichseleiszeitlichen bis holzänen Sanden und Kiesen zusammen und 
erreicht eine Mächtigkeit von 20 bis 30 m. 

Die intensive ackerbaulichen Nutzung der umliegenden Flächen lässt auf umfangreiche Entwässe-
rungsmaßnahmen (Gräben und Drainagen) schließen, die für das Oderbruch weitläufig bekannt sind. 

2.1.4 Schutzgut Klima  
Der GB liegt im Bereich des Klimagebietes „Südmärkisches Tiefland“. Das Gebiet zeichnet sich durch 
eine stärkere kontinentale Beeinflussung aus, welches sich als trockenes, warmes Klima zeigt. 

Das Klima wird für den nur 17 km von Wuschewier entfernt liegenden Ort Golzow im Oderbruch als 
allgemein warm und gemäßigt beschrieben. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt hier 10,1 °C. 
Der Jahresniederschlag wird mit 660 mm als hoch bezeichnet, wobei im Februar mit den geringsten 
und im Juli mit den höchsten Niederschlägen zu rechnen ist. Zugleich ist der Juli auch der wärmste 
Monat mit durchschnittlichen Temperaturen von 19,9 °C. Im Januar ist es hingegen mit 0,4 °C am käl-
testen. (HTTPS://DE.CLIMATE-DATA.ORG, 14.03.2022.) Der GB liegt am Rand eines Talabwindsystems 
des Odertals (MLUR, 2000.). 

Der GB zeichnet sich durch einen hohen Grad an Versiegelung aus. Derzeit ist eine Fläche von 
8.554 m2 bereits durch bauliche Anlagen oder Asphaltflächen vollständig versiegelt. Dies entspricht 
64 % des GB. Durch den hohen Versiegelungsanteil fehlt dem Boden die natürlich gespeicherte 
Feuchtigkeit, es wird mehr Wärme absorbiert und folglich kommt es zu einer Aufwärmung dieser Flä-
chen, die wiederum die Erwärmung der Luft begünstigt. Hierdurch wird das Mikroklima im GB maß-
geblich bestimmt. Die am GB vorbeiführende Straße ist vollständig versiegelt und somit ebenfalls als 
Wärmemittent zu bezeichnen. Die umliegenden noch landwirtschaftlich genutzten Flächen gelten hin-
gegen als Kaltluftentstehungsgebiete. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Solarpark Wusche-
wier“ sieht die Überbauung der umliegenden Flächen auf einer insgesamt 46 ha großen Fläche mit 
Solarpanelen vor. 

 
6  Grundwasserleiterkomplex 
7  LBGR (2014): Karte der oberflächennahen Hydrogeologie (HYK 50-1) 
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2.1.5 Schutzgut: Luft 
Geruchsbelästigungen waren zum Zeitpunkt der Begehungen (09.03.22 und 15.06.2022) nicht wahr-
nehmbar, auch nicht durch die nahe gelegene Milchhof GmbH Wuschewier. Die vorhandene Biogas-
anlage ist derzeit außer Betrieb.  

2.1.6 Schutzgut: Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt 
FAUNA UND DEREN LEBENSRÄUME 
Während die Europäischen Vogelarten und die Arten des Anhangs IV der FFH-RL mit nachweislichem 
Vorkommen in Brandenburg im Artenschutzfachlichen Beitrag untersucht werden (siehe Kap. 5), geht 
die Betrachtung im Rahmen der Eingriffsregelung gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG darüber hinaus. Hier 
werden die national besonders und streng geschützten Arten bearbeitet, die nicht im Rahmen der AFB 
(Europäischer Artenschutz) berücksichtigt wurden.  

Dazu gehören Arten folgender Artengruppen: Amphibien (Amphibia), Spinnen (Arachnida), Käfer 
(Coleoptera), Krebstiere (Crustacae), Hautflügler (Hymenoptera), Schmetterlinge (Lepidoptera), Säu-
getiere (Mammalia), Weichtiere (Molluska), Libellen (Odonata), Heuschrecken (Orthoptera), Fische 
(Pisces) und Reptilien (Reptilia). 

Durch die in den vergangenen Jahren extensiv ausgeführte Pflege der Ruderalflächen ist davon aus-
zugehen, dass sich Lebensräume für einzelne Tierarten entwickeln konnten. In erster Linie werden 
hierbei Brut- und Nahrungshabitate für Vertreter der Avifauna und Insekten zu betrachten sein.  

Unter Berücksichtigung der im Naturschutzkartendienst des LfU (https://wo-hosting.vertigis.com, 
28.05.2023) für den Geltungsbereich angegebenen Arten, werden deren bevorzugte Habita-
te/Lebensstätten mit den im Geltungsbereich vorhandenen verglichen. Im Ergebnis erfolgt die Beur-
teilung für ein potenzielles Vorkommen.   

Säugetiere 
Neben Fledermäusen, Biber, Fischotter, Feldhamster und Wolf, die gänzlich als Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie geführt werden und demnach im AFB betrachtet werden, sind weitere 19 Säugetiere 
besonders oder streng geschützt. Hierzu gehören eine Vielzahl an Mäusen (15) sowie Braunbrustigel, 
Siebenschläfer, Eichhörnchen und Maulwurf.  

Während ein Vorkommen fast aller Maus-Arten sowie des Braunbrustigels, Eichhörnchens und Maul-
wurfs auf Grund der Habitateigenschaften ausgeschlossen werden kann, kann die Gartenspitzmaus 
durchaus im GB anzutreffen sein.  

Reptilien 
Als besonders geschützt werden in Brandenburg vier Reptilien-Arten geführt. Während Vorkommen 
von Kreuzotter (Vipera berus), Blindschleiche (Anguis fragilis) und Waldeidechse (Lacerta vivipara) für 
den Raum Wuschewier im Naturschutzfachdienst des LfU nicht geführt werden, ist ein Vorkommen 
von Ringelnatter (Natrix natrix) gegeben. Diese Art bevorzugen jedoch Gewässer, verbunden mit 
feuchten Wiesen und lichten Wäldern, die im GB nicht anzutreffen sind, so dass deren Vorkommen 
hier ausgeschlossen werden klann. 

Amphibien 
Amphibien sind nachweislich an Gewässer als Fortpflanzungsbiotop mit besonnten Bereichen gebun-
den. Darüber hinaus benötigen sie Winterlebensräume, wie z. B. Erdlöcher, Felsspalten, Hohlräume 
im Wurzelbereich von Bäumen, totem Holz oder unter Steinplatten. Einige Arten überwintern auch im 
Bodenschlamm des Laichgewässers. Oftmals legen sie weite Strecken zwischen Laichgewässer und 
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dem Platz der Winterruhe zurück. In einer Entfernung von ca. 300 m befindet sich ein Feuchtgebiet 
mit offenen Wasserflächen. Diese Biotopstrukturen können auf Grund deren Beschaffenheit durchaus 
als Lebensraum von Erdkröte sowie Gras- und Teichfrosch dienen. Ein Vorkommen dieser Arten im 
GB wird hingegen ausgeschlossen, da in keiner Weise die erforderlichen Habitatbedingungen anzu-
treffen sind.  

Fische 
Neben den beiden FFH-Arten unterliegen noch drei weitere Fisch-Arten dem besonderen Schutz. Da 
die von ihnen bevorzugten Gewässerbiotope gänzlich im GB fehlen, kann deren Vorkommen ausge-
schlossen werden. 

Schmetterlinge 
Die Artengruppe der Schmetterlinge ist mit 154 besonders bzw. streng geschützten Arten in Branden-
burg vertreten, wobei hiervon vier Arten als FFH-Arten geführt werden. Auch für diese Gruppe gilt, 
dass oftmals die erforderlichen Habitatstrukturen (ähnlich denen der Hautflügler) nicht gegeben sind. 
Zudem sind die Raupen oftmals an bestimmte Futterpflanzen gebunden, wie bereits der Name oftmals 
verrät. Während sich die Imago zumeist im Sommer innerhalb von zwei Monaten fortpflanzt, überwin-
tern die Puppen oder auch oftmals die Raupen. 

Im Folgenden werden die Falter aufgeführt, deren Vorkommen weitgehend überall gegeben ist und 
deren Futterpflanzen im GB vorhanden sind und somit als Nahrungsgäste durchaus auftreten können: 

Art Futterpflanzen (unterstrichen im GB vorkom-
mend) 

Kleiner Heufalter (Coenonympha pamphi-
lus) 

Wiesengräser, wie Cynosurus, Poa, Anthoxan-
thum 

Bräunlichgrauer Beifuß-Mönch (Cucullia 
fraudatrix) 

Artemisia vulgaris 

Purpur-Bär (Rhyparia purpurata) Gallium Verum, -mullogo, Artemisia, Calluna, 
Genista, Sarothamnus. Schlehe, Weide, Besen-
ginster 

Hauflügler 
Nicht ganz so umfangreich gestaltet sich die Artengruppe der Hautflügler mit 123 besonders geschütz-
ten Vertretern. Eine Vielzahl der einzelnen Arten kann auf Grund der nicht vorhandenen Habitate, wie 
trockene Wiesen, Sandgruben, Binnendünen, Kalk-Magerrasen, Hochwasserdämme, Flussauen, son-
nenbeschienene Wälder bzw. warme Waldränder, Heidelandschaften, Moore, Steilwände oder auch 
Abbruchkanten ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sind nicht selten nur ältere oder zweifelhafte 
Nachweise für Brandenburg bekannt. 

Als Vertreter der Gattung der Sandbienen (Andrena) können im GB die durchaus häufig vorkommen-
den A. gravida und A. minutula anzutreffen sein, die als Generalisten gelten und so bei der Wahl des 
Habitats nicht wählerisch sind und z. T. eine Vielzahl an Wirtspflanzen nutzen. Bei den Begehungen 
konnte ein aktuelles Nest-Vorkommen nicht wahrgenommen werden. 

Käfer 
In Brandenburg gelten 378 Käfer als besonders bzw. streng geschützt. Vier dieser Käfer sind FFH-
Arten, die im Rahmen des AFB zu betrachten sind (siehe Anlage 1 bzw. Kap. 7). Darüber hinaus sind 
folgende Familien vertreten: Bock-, Pracht-, Hirsch-, Lauf-, Blatthorn-, Bunt-, Schwimm-, Öl- und Mist-
käfer. Grundsätzlich kann die Familie der Schwimmkäfer ausgeschlossen werden, da entsprechende 
Habitate im GB nicht vorkommen. Vorkommen anderweitiger Vertreter der vorgenannten Familien kön-
nen dahingehend ausgeschlossen werden, da eine Vielzahl der Käfer-Arten an faule, verrottende 
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Stämme und Stubben, absterbende Ästen oder an bestimmte Pflanzarten (bspw. Ginster, Binsen, 
Seggen) gebunden sind, die im GB nachweislich nicht vorkommen.  

Libellen 
In Brandenburg unterliegen insgesamt 68 Libellen dem besonderen oder strengen Schutz. Ausnahms-
los sind alle Arten an Gewässer gebunden. Diese können jedoch sehr vielgestaltig sein, so dass so-
wohl Altarme, Sümpfe, Weiher, Bäche, Moore und Moorgewässer, langsam und schnell fließende Ge-
wässer, Gewässer mit und ohne Vegetation, Quellgebiete, aber auch künstlich angelegte Gewässer, 
wie Garten- und Fischteiche, Sand- und Kiesgruben, Baggerseen, Torfstiche, vegetationsarme 
Lehmtümpel und auch wassergefüllte Fahrspuren besiedelt werden, die gänzlich im GB fehlen. 

Heuschrecken 
Als besonders oder streng geschützt werden acht Heuschrecken in Brandenburg geführt, die allesamt 
trockene Habitate, wie Kiesgruben und Geröllflächen, Steinbrüche, Heideflächen und Trockenrasen, 
bevorzugen. Deren Vorkommen kann somit auf Grund fehlender Habitatstrukturen ausgeschlossen 
werden. 

Spinnen 
Der Artengruppe der besonders und streng geschützten Spinnen gehören in Brandenburg fünf Arten 
an. Die Arten sind entweder an stehende bzw. fließende Gewässer oder an trockene, vegetationsfreie 
Bereiche gebunden. Da diese Habitatstrukturen nachweislich nicht im UR anzutreffen sind, wird ein 
Vorkommen dieser Spinnen-Arten ausgeschlossen. 

Krebstiere 
Ein Vorkommen der beiden Vertreter der Krebstiere, Edelkrebs und Echter Kiemenfuß, kann ausge-
schlossen werden, da entsprechende Lebensräume im UR nachweislich nicht vorhanden sind. 

Weichtiere 
Insgesamt gelten in Brandenburg neben den zwei FFH-Arten sechs Weichtiere als besonders oder 
streng geschützt. Dabei handelt es sich um fünf Muschel-Arten, die schnell fließende Bäche und/oder 
Flüsse oder zumeist größere ruhige Seen bevorzugen und somit im GB ausgeschlossen werden kön-
nen. Die Weinbergschnecke (Helix pomatia) hingegen kommt nachweislich in den verschiedenartigs-
ten Biotopstrukturen vor. Wichtig ist hierbei lockere Erde für die selbst zu grabenden Höhlungen, so 
dass durchaus Vorkommen zu erwarten sind, jedoch nicht beobachtet wurden. 

Zusammenfassung  
In der folgenden Tab. 4 werden die Tier-Arten zusammengefasst, die im GB nachweislich oder poten-
ziell vorkommen sowie deren mögliche Beeinträchtigung durch das Vorhaben dargestellt. 

Tab. 4: Vorkommen besonders und streng geschützter Tierarten im GB (ohne FFH-Anhang IV-Ar-
ten sowie europäische und brandenburgische Vogelarten) 

deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

potenzielles 
Vorkommen 

im GB 

Nach-
weis   

im GB 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Säugetiere 

Gartenspitzmaus   X   

Schmetterlinge 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

potenzielles 
Vorkommen 

im GB 

Nach-
weis   

im GB 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Kleiner Heufalter Coenonympha pam-
philus 

X   

Bräunlichgrauer Bei-
fuß-Mönch  

Cucullia fraudatrix X   

Purpur-Bär Rhyparia purpurata X   

Weichtiere 

Weinbergschnecke  Helix pomatia X  X 

 

PFLANZEN 

Heutige Potentielle natürliche Vegetation (hpnV) 
Vor Beginn der großflächigen Rodungen im 12. und 13. Jahrhundert waren über 80 % der Landesflä-
che Nordbrandenburgs von einer geschlossenen Waldfläche bedeckt. Die übrigen 20 % wurden von 
Gewässern und baumarmen bis –freien Mooren eingenommen. Die am Standort potenziell natürlich 
vorkommende Waldgesellschaft „Weiden- und Ulmen-Auwälder“8 ist nicht mehr anzutreffen. 

Biotope 
Nach einer Kartierung des Gebietes im Juni 2022 ist festzuhalten, dass neben den baulichen Anlagen 
der Biogasanlage (12520) und den asphaltierten Flächen (12654) die verbleibenden Vegetationsflä-
chen allein von einjährigen Ruderalfluren (03232) bestimmt werden.  

Im Rahmen der Erarbeitung des vorliegenden Umweltberichtes wurden die Biotopnummern entspre-
chend der aktuellen Biotopkartierung9 vergeben. Der Bestands- und Konfliktplan (Plan 1) zeigt die 
heutige Flächennutzung und die Vegetationsstrukturen. 

Die Tab. 5 listet die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Biotoptypen nach dem Brandenburgi-
schen Kartierungsschlüssel10 auf. Darüber hinaus können der Tab. 5 die wesentlichen Merkmale (wie 
bspw. Artenzusammensetzung oder Nutzungsart) und die Lokalisierung im Geltungsbereich entnom-
men werden. 

  

 
8  MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (Hrsg.; 2005): Potentielle Natürliche 

Vegetation von Brandenburg und Berlin mit Karte im Maßstab 1:200.000. in: Eberswalder Schriftenreihe, Band XXIV. 
Hendrik Bäßler Verlag, Berlin. 

9  LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG, 2004. 
10  LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG, 2004. 
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Tab. 5: Biotoptypen im Planungsgebiet 

Naturschutzfachliche Bedeutung Biotoptyp Schutz-
status Stufe11 Wesentliche 

Merkmale 
Zahlen-

code 
Bezeichnung Lokalisierung  

mittel  Bromus sterilis, 
Hordeum muri-
num, Cynosurus 
cristatus, Achillea 
mollis, Dactylus 
glomerata, Con-
volvulus arvensis, 
Artemisia vulga-
ris, Potentille rep-
tans, Galium 
mollugo, Rumex 
acetosa, Agrostis 
stolonifera, Tra-
gopogon dubius, 
Sisymbrium lo-
eselii, Urtica dio-
ica 

03232 Einjährige Ruderalfluren: Tres-
pen-Mäusegersten-Fluren  

gesamter unversiegel-
ter GB 

 

ohne Bedeu-
tung 

Bestand der Alt-
anlage 

12520 Kraftwerk Bauliche Anlagen der 
Biogasanlage 

 

Weg-/Stell-/La-
gerflächen 

12654 versiegelte Flächen Erschließungs-, Stell- 
und Lagerflächen der 

Biogasanlage 

 

Schutzstatus: 

(§) 
§ 
§ 17 
* 
pp 

in bestimmten Ausführungen geschützt nach § 30 BNatSchG und § 18 BbgNatSchAG 
geschützt nach § 30 BNatSchG und § 18 BbgNatSchAG 
Alleen geschützt nach § 17 BbgNatSchAG 
prioritärer FFH-Lebensraumtyp 
pars partim, teilweise FFH-Lebensraumtyp 

 

Artenschutzrechtliche Anforderungen als einfacher Umweltbelang – Pflanzen und Laubmoose 
Neben den Arten des Anhangs IV der FFH-RL mit nachweislichem Vorkommen in Brandenburg, die 
im Artenschutzfachlichen Beitrag untersucht werden (siehe Anlage 1 bzw. Kap. 7), sind im Rahmen 
der Eingriffsregelung gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG darüber hinaus die national streng und besonders 
geschützten Arten zu bearbeiten. Im Folgenden werden in diesem Zusammenhang zu den Artengrup-
pen der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) sowie zu den Laubmoosen (Bryo-
phyta) im GB Aussagen getroffen. 

In Brandenburg unterliegen 197 Pflanzen dem besonderen oder strengen Schutz, wobei acht Arten 
zudem als FFH-Arten geführt werden. Die verbleibenden und zu betrachtenden Pflanzen-Arten favo-
risieren trockene und halbtrockene Standorte, Gewässer mit schlammig torfigem Untergrund, feuchte 
und salzhaltige Wiesen, Niedermoorstandorte, Ufersäume, nährstoffarme oder oft auch kalkhaltige 
Böden, Zwergstrauchheiden, Küstendünen oder auch Laub- und Nadel-/Mischwälder mittlerer Stand-
orte. Zumeist sind die für die Pflanzen erforderlichen Standortbedingung im GB nicht gegeben.  

35 Laubmoos-Arten werden in Brandenburg als besonders geschützt geführt. 32 dieser Arten gehö-
ren zu den Torfmoosen, deren Vorkommen kennzeichnend für unterschiedlich geprägte Moore und 
deren Relikte sowie Moorwälder sind. Da diese Biotope im GB nicht kartiert wurden, kann demnach 
das Vorkommen der Torfmoose ausgeschlossen werden. Von den verbleibenden Laubmoos-Arten gilt 

 
11  Bestimmung des Biotopwertes nach KÖPPEL/FEICKERT/SPANDAU/STRASSER (1998) nach Froehlich & Sporbeck (1996) 
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das Glänzende Hainmoos (Hylocomium splenden) als äußerst selten in Norddeutschland. Zudem be-
vorzugt es klimatische Bedingungen, die im GB nicht gegeben sind. Das Kurzschnäbelige Hainmoos 
(Hylocomium brevirostre) besiedelt bevorzugt Gesteine, Blöcke und Stammbasen in Laubwäldern an 
südexponierten, warmen Hängen, so dass auch deren Vorkommen ausgeschlossen wird. Für den 
Ausschluss des Gewöhnlichen Weißmooses (Leucobryum glaucum) sorgt das nicht Vorhandensein 
von bodensauren Rotbuchenwäldern sowie frisch bis mäßig trockenen Eichenmischwäldern. 

Zusammenfassung  
Ein Vorkommen der national besonders und streng geschützten Pflanzen- und Moos-Arten ist im GB 
auszuschließen. 

BIOLOGISCHE VEILFALT 
Auf Grund der gegebenen Boden-, Nutzungs- und Vegetationstrukturen ist keine besondere bzw. hö-
here biologische Vielfalt im GB vorhanden. 

2.1.7 Schutzgut Landschaft / Orts- und Landschaftsbild 
Die Orts- und Landschaftsbildanalyse erfolgt durch verbale Beschreibung der Charakteristika des 
Landschaftsraumes auf der Grundlage der Biotop- und Nutzungstypenkartierung, die durch örtliche 
Begehungen erfolgte. Die beeinflussenden Faktoren sind Relief, Vegetation, insbesondere größere 
Waldflächen, Gewässer sowie die vorhandenen Nutzungsarten, Bauwerke und Erschließungsstruktu-
ren (Vorbelastungen).  

Mit Hilfe der wesentlichen Bestimmungsfaktoren für den ästhetischen Eigenwert der Landschaft Viel-
falt, Eigenart und Schönheit wird das Landschaftsbild bewertet. Vielfalt und Eigenart stellen die wahr-
nehmbare Essenz einer Landschaft dar. Infolgedessen kann der Erlebniswert der Landschaft für den 
Menschen beschrieben werden. 

Um die Intensität von Beeinträchtigungen landschaftsverändernder Maßnahmen bewerten zu können, 
ist zudem die Erfassung der visuellen Empfindlichkeit einer Landschaft erforderlich. Demnach ist bei-
spielsweise eine ausgeräumte und weithin einsehbare Landschaft visuell sehr viel empfindlicher ein-
zustufen als Landschaftsräume, in denen sich viele sichtverschattende Elemente befinden.  

Das Plangebiet liegt nach SCHULTZE (1955)12 im Bereich des „Oderbruchs“, welches sich auf der Nord-
Ost-Seite der ostbrandenburgischen Platte befindet und sich von Hohensaaten bis nach Brieskow-
Finkenherd über eine Länge von ca. 75 km zum großen Teil westlich der Oder erstreckt. Diese Land-
schaft wird der Großlandschaft „Oder-Neiße-Tal“ zugeordnet. Das „Oderbruch“ wird als zum größten 
Teil entwässerte, stellenweise nasse Talniederung mit Altwässern und vielen Entwässerungsgräben 
mit Höhen zwischen 3 und 20 m beschrieben. Lokal können Talsandstreifen und Schwemmkegelter-
rassen angetroffen werden. Das Oderbruch, mit Breiten von bis zu 25 km, wird von einem z. T. terras-
sierten Steilrand eingefasst. Im Geltungsbereich sind kaum Höhendifferenzen wahrzunehmen, da sich 
die Höhen zwischen rund 5 und 6 m ü. NHN bewegen.  

Der Geltungsbereich befindet sich südlich von Wuschewier und nördlich von Neufeld in Einzellage 
zwischen den beiden Ortschaften. Im Zusammenhang ist dabei der auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite befindliche landwirtschaftliche Betrieb zu sehen, der eine Fläche von rund 7 ha einnimmt. Mit 
höhengleicher Lage gegenüber dem weiten, sich von Nord bis Süd und Ost bis West erstreckenden 
Oderbruch, von vereinzelten Gehölzstrukturen und Siedlungsbereichen unterbrochen, ist der Untersu-
chungsraum Teil des Oderbruchs und mit den drei bis zu 11 m hohen bereits vorhandenen Behältern 
weithin sichtbar. Die Freiflächen können als extensiv gepflegte Grünflächen/Brachflächen angespro-

 
12  aus: „Die naturbedingten Landschaften der Deutschen Demokratischen Republik“ 
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chen werden. Für den Betrachter ergibt sich auf Grund der örtlichen Landschafts- und Baustrukturen 
ein außerordentlich weitreichender Blick in das Odertal mit den durch Landwirtschaft geprägten Flä-
chen.  

Das Landschaftsbild im Geltungsbereich und dessen unmittelbares Umfeld kann aufgrund der Bebau-
ung (Biogasanlage), der großflächig versiegelten Flächen sowie der monotonen Vegetationsbestände 
bezüglich der Vielfalt als gering eingestuft werden.  

Die Eigenart des Plangebietes wird bezüglich des Landschaftsbildes vordergründig durch die Lage in 
den durch Landwirtschaft geprägten „Oderbruch“ bestimmt. Im GB ist die Biogasanlage mit den ver-
siegelten Flächen bestimmend, die auf Grund des kaum bewegten Reliefs weithin wahrnehmbar ist. 
Die Eigenart kann aufgrund der genannten Eigenschaften als gering bewertet werden.  

Die Schönheit stellt die wahrnehmbare Essenz der Vielfalt und Eigenart dar. Gerade die Bewertung 
der Schönheit einer Landschaft haftet stark die Kritik der Subjektivität an. Um in die Nähe der Objekti-
vität zu gelangen, wird nach dem Vorschlag von PASCHKEWITZ nach TEPE (2001)13 die Bewertung der 
Schönheit vorgenommen. Infolge der technisch geprägten Strukturen der Biogasanlage im GB wird 
dieser dem „Technikschönen“ zugeordnet. Da die Strukturen der Biogasanlage mit den großflächig 
versiegelten Bereichen im Vordergrund stehen und anderweitige Strukturen kaum vorhanden sind, 
wird die Schönheit als gering eingestuft. 

Der landschaftsästhetische Eigenwert wird als wertendes und gefühlsorientiertes Erleben der Land-
schaft mittels sinnlicher Wahrnehmung und gedanklicher Reflexion bestimmt. Aufgrund der starken 
anthropogenen Überprägung und der massiv in Erscheinung tretenden Biogasanlage wird die Natur-
nähe im Betrachtungsraum als gering bewertet (siehe Foto 1). 

 
Foto 1: bestehende Biogasanlage (09.03.2022) 

2.1.8 Schutzgut Mensch / Gesundheit / Bevölkerung 
Für die Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind in erster Linie gesundheitliche Aspekte, insbeson-
dere Lärm und andere Immissionen, sowie die regenerativen Aspekte der Erholungs-, Freizeitfunktion 
und der Wohnqualität von Bedeutung. 

 
13  Es handelt sich hierbei um vier gleichrangige Schönheitskategorien (Naturschöne, Tätigschöne, Technikschöne und 

Kunstschöne), die jeweils einem eigenen Leitbild folgen und unabhängig voneinander zur höchsten Ausprägung 
gelangen können. Mit diesen Kategorien können insbesondere landschaftsbildprägende, menschliche Tätigkeiten in 
das Bewertungsverfahren einfließen und auch siedlungsnahe Landschaftsräume differenziert analysiert werden. 
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Sowohl Lärmbeeinträchtigungen als auch lufthygienische Belastungen wurden im Untersuchungsge-
biet zum Zeitpunkt der Begehung nicht bemerkt werden. Die vorliegenden Gutachten zu Schall und 
Immissionen haben auf die Ermittlung der Vorbelastungen verzichtet, da auf die Irrelevanz der Zusatz-
belastung bzw. auf die der Unterschreitung des Immissionswerts abgestellt wird (ÖKO-CONTROL GMBH, 
2023a und b.). 

Für Erholung und Freizeit stellt das Landschaftsbild die natürliche Voraussetzung dar. Aufgrund dieser 
Tatsache wird die Ästhetik der Landschaft vor allem für das Erlebnispotential und damit ihre Nutzbar-
keit für Erholungssuchende bewertet. Der Internet-Seite www.radzeit.de konnte der Theodor-Fontane-
Radweg von Seelow-Gusow über Wuschewier nach Bad Freienwalde entnommen werden. Weiterfüh-
rende Aktivitäten oder Nutzungsmöglichkeiten für eine natur- und landschaftsbezogene Erholung 
konnten bisher nicht wahrgenommen werden. 

2.1.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  
Für den Geltungsbereich sind keine vom Menschen gestaltete Landschaftsteile bekannt, die von ge-
schichtlichem, wissenschaftlichem, künstlerischem, archäologischem, städtebaulichem oder die Kul-
turlandschaft prägendem Wert sind (https://geoportal.brandenburg.de, 15.03.2022.).  

2.1.10 Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung 

GESETZLICHER BIOTOP- UND ARTENSCHUTZ 
Der Geltungsbereich befindet sich mit einer Entfernung von ca. 2.500 m zum Naturpark „Märkische 
Schweiz“ und zu den gleichnamigen Landschaftsschutzgebiet. Nordöstlich der Biogasanlage erstreckt 
sich in einer Entfernung von rund 300 m der FFH-Lebensraumtyp 3150 „Natürliche eutrophe Seen mit 
einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions“ über eine Länge von ca. 800 m. 

Nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 Abs. 1 BbgNatSchAG geschützte Vegetationsstrukturen wurden im 
GB im Rahmen der Kartierungen nicht ermittelt.  

GEBIETE VON GEMEINSCHAFTLICHER BEDEUTUNG 
Der artenschutzrechtliche Gebietsschutz (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, Europäische 
Vogelschutzgebiete) ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB zu beachten. 

Die Gemeinde muss im Rahmen der Abwägung als Belang gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB die „Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes“ berücksichtigen. 
Nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 und 6 BNatSchG handelt es sich bei den Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung um Schutzgebiete auf Grundlage der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und bei den 
Europäischen Vogelschutzgebieten um Schutzgebiete auf Grundlage der Vogelschutz-Richtlinie (Vo-
gelschutz-RL). 

Der Geltungsbereich des BP befindet sich in keinerlei Weise in FFH- oder SPA-Gebieten. Einige dieser 
Schutzgebiete befinden sich mit einiger Entfernung im Umfeld des GB, die im Folgenden aufgeführt 
werden: 

SPA-Gebiete: „Märkische Schweiz“ (südwestlich des GB; Entfernung ca. 2,37 km) 
 „Mittlere Oderniederung“ (nordöstlich des GB; Entfernung ca. 6,23 km) 
FFH-Gebiete: „Oder-Neiße Ergänzung“ (südwestlich des GB; Entfernung ca. 1,81 km) 
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Auf Grund der weiten Entfernungen zum GB, kann davon ausgegangen werden, dass die europäi-
schen Schutzgebiete nicht im Einwirkraum des GB liegen, so dass auf eine weitere Beschreibung der 
Schutzgebiete verzichtet wird.  

2.1.11 Zusammenfassende Hinweise zu Wechselwirkungen zwi-
schen den Schutzgütern 

Die zuvor betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich im GB in unterschiedlichem Maße, Mit der fol-
genden Matrix (Abb. 2) soll dies verdeutlicht werden.  
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Abb. 2: Wechselbeziehungen im Bestand 

2.2 ÜBERSICHT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICK-
LUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI NICHTDURCHFÜH-
RUNG DER PLANUNG 

In Folge einer Nichtrealisierung der Bauvorhaben würden die vorhandenen Vegetations- und Bebau-
ungsstrukturen unverändert bleiben. Eine Erhöhung der Flächeninanspruchnahme würde nicht erfol-
gen und die Bedeutung für Flora und Fauna, Boden und Klima sowie Orts- und Landschaftsbild blieben 
somit unverändert. 

2.3 PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZU-
STANDES BEI DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Infolge des Bebauungsplans bzw. der geplanten Maßnahmen wird es zum Verlust von Oberflächen- 
bzw. Vegetationsstrukturen kommen. Nach § 14 BNatSchG ist dies als Eingriff in Natur und Landschaft 
zu werten, da von “Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen 
des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können” ausgegan-
gen wird. 

Im Folgenden werden die durch die im Rahmen des Bebauungsplans „Biomethananlage Wuschewier“ 
zu erwartenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft schutzgutbezogen und abschließend 
deren Wechselbeziehungen betrachtet. Die Konflikt-Nummerierung erfolgt durchgehend. 

2.3.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 
Mit der geplanten Bebauung und der im BP festgesetzten GRZ erhöht sich der maximal mögliche 
Versiegelungsgrad auf 80 %. Somit verbleiben als unbebaute Fläche 2.658 m2, die als Vegetationsflä-
che genutzt werden. 

2.3.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 
Die Gesamtgröße des Geltungsbereiches beträgt 13.242 m2. Bei der Berechnung der geplanten Ver-
siegelung wird grundsätzlich von der maximal möglichen Versiegelung ausgegangen, die sich aus dem 
Bebauungsplan ergibt. Durch die geplante Erweiterung der Biogasanlage mit einer GRZ von 0,8 ist 
eine Erhöhung des Versiegelungsanteils um max. 15,5 % möglich. Dies hat zur Folge, dass zusätzlich 
2.063 m2 des Geltungsbereichs durch die Biogasanlage vollversiegelt werden können und somit Be-
einträchtigungen der Bodenstruktur und Veränderung des Bodenreliefs einhergehen. Ferner ist der 
Verlust der natürlichen Bodenfunktionen für Flora und Fauna festzuhalten. 

Die folgende Tab. 6 zeigt die derzeitige und zukünftige maximale Versiegelung im Geltungsbereich.  
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Tab. 6: Bilanz Versiegelung 

Versiegelte und belastete Flächen im 
Plangebiet 

Fläche in 
m2 

% des Geltungs-
bereiches 

Biotopflächen-fak-
tor14 

Bestand 
Bebauung  486 3,7 2,0 

Bebauung  906 6,8 1,0 

vollversiegelte Fläche 5.829 43,9 2,0 

vollversiegelte Fläche 1.348 10,1 1,0 

Gesamt 8.569 64,5  

Planung 
Max. Bebauung/Versiegelung 7.246 54,5 2,0 

Max. Bebauung/Versiegelung 3.386 25,5 1,0 

Gesamt 10.632 80,0  

Erhöhung/Verringerung  + 2.063 + 15,5  

 

Konflikt Bo1 
Unter Berücksichtigung der Vorbelastungen der betroffenen Böden und des geplanten Versiegelungs-
grades erfolgt eine Erhöhung der Vollversiegelung um 2.063 m2. Mit Hinweis auf Kap. 2.1.2 ist zu be-
achten, dass im nördlichen Teil des Geltungsbereichs Boden mit besonderer Funktionsausprägung 
(68 % der Gesamtfläche) beansprucht wird. Demnach ist festzuhalten, dass 1.403 m2 der zusätzlich 
beanspruchten Fläche mit einem Faktor von 2,0 in die Kompensation eingehen werden. Folglich wird 
ein nachhaltiger und erheblicher Eingriff in das Schutzgut Boden von 3.466 m2 zu kompensieren 
sein. 

2.3.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 
OBERFLÄCHENWASSER 
Eine Beeinträchtigung von Oberflächengewässern kann derzeit ausgeschlossen werden. 

GRUNDWASSER 
Die Erhöhung der Versiegelungsrate wirkt sich negativ auf die natürlichen Bodenfunktionen aus, je-
doch ist die Versickerung des auf den baulichen Anlagen anfallenden Niederschlags weiterhin inner-
halb des Geltungsbereichs vorgesehen. Das belastete Niederschlagswasser und die Flüssigkeiten der 
Lager- und Bewegungsflächen werden über Schächte und einem internen Entwässerungssystem er-
fasst und nach Füllstand und technologischer Notwendigkeit der Biomethananlage wieder zugeführt.  

Zusätzlich wird die Biomethananlage durch einen 100 bis 150 cm hohen Wall bzw. mit einer Beton-
wand, in den Bereichen, in denen eine Wallausbildung aus Platzgründen nicht möglich ist, als Havari-
eschutz eingefasst, so dass die austretenden Stoffe nicht auf die angrenzenden Flächen übertreten 
können. Gemeinsam mit der umfangreichen Versiegelung des GB und die in den Vegetationsflächen 
verbleibenden Bodenverfestigungen wird eine Beeinträchtigung des Grundwassers im Havariefall ver-
hindert. 

 
14  Faktor 2,0 für Boden mit besonderer Funktionsausprägung 
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Um eine Verschmutzungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit grundwassergefährdenden Stof-
fen aufgrund der variierenden Grundwasserflurabstände und der durchlässigen Bodentypen für das 
Grundwasser auszuschließen, sind zudem entsprechende Schutzmaßnahmen gegen Verunreinigun-
gen des Bodens und des Grundwassers nach dem aktuellen Stand der Technik zu treffen. 

2.3.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima 
Mit der geplanten Ergänzung der bereits vorhandenen Biogasanlage werden sich die baulichen Struk-
turen verdichten, die jedoch nur geringfügig zu Veränderungen der kleinklimatischen Situation im Gel-
tungsbereich führen. Dies wird durch die Erhöhung des Versiegelungsanteils um 15,5 % durch die 
Errichtung von weiteren drei Behältern (Durchmesser ca. 28 m) und weiteren Nebenanlagen, wie La-
gerhalle, Sozialbereich/Leitwarte, Biogasaufbereitungsanlage verursacht.  

Durch die Verwertung von Wirtschaftsdünger und Reststoffen wird das Ziel einer nachhaltigen Ener-
gieerzeugung mit CO2-Minderung entsprochen und ein maßgeblicher Beitrag zum Erreichen der Kli-
maschutzziele geleistet. Zugleich werden die treibhauswirksamen Emissionen durch Methan und 
Stickstoffverbindungen gemindert. 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen, die sich erheblich und nachhaltig auf das Schutzgut 
Klima auswirken, sind durch die Erweiterung der bestehenden Biogasanlage nicht zu erwarten. 

2.3.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft 
Mögliche betriebsbedingte Emissionen werden nur im unmittelbaren Umfeld der Anlage wahrnehmbar 
sein. Die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte werden in den hinreichend weit entfernten Wohnhäu-
sern und Sozial-/Bürogebäude eingehalten. Mit bspw. dem Einbau von Biofiltern wird die entstehende 
Abluft gereinigt, so dass keine Geruchsemissionen zu erwarten sind. Um bei Anlagenstillstand die 
Abgasemissionen zu vermeiden, wird eine 2. Gasverbrauchseinrichtung, eine sogenannte Notfackel, 
errichtet. 

Durch die ÖKO-CONTROL GMBH wurde 2023 eine Immissionsprognose nach TA Luft für die geplante 
Erweiterung der BMA erstellt. Neben der vorhandenen Milchhof GmbH Wuschewier als Vorbelas-
tungsbetrieb wurden folgende Zusatzbelastungen bei den Berechnungen berücksichtigt: Feststoffdo-
sierer, Dekanter, Lagerfläche für feste Gärreste, Befüllen der Vorlagebehälter, Gärresteentnahme und 
Lagerhalle. Die Halleninnenluft sowie die des Maischebehälters wird über Abluftreinigungsanlagen mit 
Biofilter abgeführt, die ab einem Abstand von 200 m zum nächsten Immissionsort vernachlässigbar 
sind. Darüber hinaus wurden auch die klimatischen Bedingungen, insbesondere Windrichtung und 
Windgeschwindigkeiten, sowie die topografischen Gegebenheiten und die Bebauung am Standort und 
dessen Umfeld bei den Berechnungen berücksichtigt. 

Als maßgebliche Immissionsorte konnten durch die ÖKO-CONTROL GMBH vier Standorte (drei Wohn-
häuser und ein Sozial-/Bürogebäude) ermittelt werden. Für die drei Wohnhäuser wird die Geruchs-
stundenhäufigkeit von 0,02 pro Jahr nach TA Luft als Irrelevanzkriterium unterschritten. Für den Sozial-
/Bürostandort wird ebenfalls der Immissionswert nach TA Luft (Geruchshäufigkeit der Jahresstunden) 
unter Berücksichtigung der Gesamtbelastung sowie unter Einbeziehung der Vorbelastung von 0,15 
unterschritten.  

Während der Baumaßnahme können für die angrenzenden Flächen ggf. lufthygienische Belastungen 
(z. B. Rückbauarbeiten, Baumaschinenlärm) nicht ausgeschlossen werden.  

Erhebliche und nachhaltige Auswirkungen sind für das Schutzgut Luft nicht erkennbar. 
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2.3.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und bio-
logische Vielfalt 

FAUNA UND DEREN LEBENSRÄUME 
Die Umsetzung der Planung wird mit dem Verlust von Biotopstrukturen einhergehen, die für einige 
wenige faunistische Arten (Gartenspitzmaus, Weinbergschnecke und drei Schmetterlingsarten) als Le-
bensraum von Bedeutung sind. Zudem ist davon auszugehen, dass sich eine geringfügige Beeinträch-
tigung der Fauna durch die Bauaktivitäten ergeben sowie durch die Steigerung der Nutzungsintensität 
entwickelt.  

Um die ökologische Funktion der vom anlagebedingten Eingriff betroffenen Lebensräume im räumli-
chen Zusammenhang zu erhalten bzw. wieder herzustellen und somit mögliche Auswirkungen auf das 
Schutzgut Tiere zu vermeiden, sind entsprechende Maßnahmen für Kleinsäuger und Weinbergschne-
cke aufzuzeigen sein (siehe Kap. 2.5.1). Die potenziell betroffenen Schmetterlingsarten finden auf den 
angrenzenden bzw. auf den im GB verbleibenden Flächen zukünftige Nahrungshabitate. 

PFLANZEN  
In der Folge der Umsetzung der Planungsinhalte kommt es zum Verlust von bodendeckender Vege-
tation auf einer Fläche von 2.063 m2. Dabei handelt es sich ausschließlich um einjährige, ruderale 
Trespen-Mäusegersten-Fluren, die von mittlerer Bedeutung für das Schutzgut sind.  

Die anlagebedingten Auswirkungen auf die Gras-/Staudenflächen werden über die Kompensations-
maßnahme für das Schutzgut Boden abgegolten. Erhebliche bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 
sind für das Schutzgut nicht erkennbar. 

BIOLOGISCHE VIELFALT 
Die im GB nur geringfügig ausgebildete biologische Vielfalt erfährt durch die geplante Erweiterung der 
BMA keine erheblichen und nachhaltigen Veränderungen.  

2.3.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft / Orts- und 
Landschaftsbild 

Mit der Umsetzung der Planung geht eine Neugliederung des Plangebietes einher, verbunden mit 
einer Verdichtung des Bestandes. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung soll das Plan-
gebiet in seiner Funktion als BMA erweitert werden. In diesem Zusammenhang werden weitere weithin 
sichtbare Bauteile errichtet, wie z. B. ein bis zu maximal 20 m hoher Behälter (einschl. Dach) sowie 
zwei kleinere Behälter (alle Durchmesser ca. 28 m) und ein maximal 24 m hoher Turm (Durchmesser 
ca. 2 bis 3 m) für die Gärrestaufbereitungsanlagen. Zudem werden Nebenanlagen, wie Lagerhalle, 
Sozialbereich mit Leitwarte und Biogasaufbereitungsanlage (Kolonnenhöhe bis 13 m; Kolonnendurch-
messer 1,0 bis 1,5 m) erbaut. Zusätzlich wird die Biomethananlage durch einen 100 bis 150 cm hohen 
Wall bzw. Betonmauer eingefasst.  

Zusätzliche, erhebliche Beeinträchtigungen sind hinsichtlich der geplanten Bebauung nicht erkennbar, 
da eine Biogasanlage bereits an diesem Standort existiert. Zudem wird die vorhandene Infrastruktur 
und Zuwegungen genutzt bzw. geringfügig ergänzt.  

Durch die Erweiterung der BMA auf der Fläche der bereits bestehenden Biogasanlage werden keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der ausschließlich als gering bewerteten Eigenschaften des Land-
schaftsbildes (Vielfalt, Eigenart, Schönheit) zu erwarten sein, da allein landschaftsbildprägende Struk-
turen verdichtet werden. Der Gebietscharakter, der dem „Technikschönen“ zugeordnet werden kann, 
unterliegt keinen maßgeblichen Veränderungen durch die Erweiterung. Dies gilt ebenso für den gering 
eingestuften landschaftsästhetische Eigenwert des GB.  
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Die im Genehmigungsverfahren im Jahr 2008 ursprünglich vorgesehene 442 m lange Baumreihe mit 
63 Einzelbäumen zur Eingrünung der Anlage und zur Kompensation für das Schutzgut Landschaftsbild 
ist nicht vorhanden. 

Auf der verbleibenden Freifläche im Norden des GB wird eine 3-reihige Heckenpflanzungen entlang 
der Geltungsbereichsgrenze auf einer Länge von ca. 60 m auf dem dort befindlichen Wall angepflanzt, 
so dass die Biomethananlage in einer gewissen Weise in die Landschaft eingebunden wird. 

2.3.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch / Gesundheit / 
Bevölkerung 

Mit entsprechenden Vorsorgemaßnahmen werden die während der gesamten Betriebszeit entstehen-
den Lärmemissionen möglichst niedrig gehalten. Geräuschemissionen entstehen in erster Linie durch 
Dosiererbeschickung, Homogenisierungseinrichtungen sowie Substrat- und Gärreststofftransporte. 
Die Belieferung erfolgt ausschließlich an den Wochentagen von 7 bis 20 Uhr sowie samstags von 7 
bis 12 Uhr. Durchschnittlich werden täglich 16,8 Lkw-Fahrten erwartet. Die übrigen Zeiten werden 
durch entsprechende Lagerkapazitäten überbrückt. 

Durch die ÖKO-CONTROL GMBH wurde 2023 eine Schallimmissionsprognose erarbeitet, die unter Be-
rücksichtigung von 19 Einzelschallquellen der BMA und der Herausarbeitung von vier Immissionsorten 
(drei Wohngebäude und eine Sozial-/Bürogebäude) zu folgendem Ergebnis gekommen ist: Für den 
betrachteten Betriebszustand (worst case) werden keine Richtwertüberschreitungen gemäß Nr. 6.1 
der TA Lärm zu den Tages- und Nachzeiten erwartet. Der Beurteilungspegel wurde dabei für den 
Regelbetrieb bei gleichzeitiger Anlieferung von Inputstoffen, Ausfuhr von Gärresten und der Wartung 
der Notfackel berechnet. 

Durch die vorgesehene Erweiterung der BMA und den damit verbundenen betriebsbedingten Lärm- 
und Geruchsbelastungen (Geruch siehe Kap. 2.3.5) wird es zu keiner Überschreitung der gesetzlich 
vorgegebenen Grenzwerte an den betrachteten Immissionsorten kommen.  

Durch die bereits bestehende Nutzung des Standorts als Biogasanlage und deren geplanten Verdich-
tung wird sich der landschaftsbildgebende Charakter und die damit einhergehenden Erholungseignung 
nur geringfügig verändern.  

Trotz der Verwendung von Baumaschinen, die entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen und dem technisch aktuellen Stand zum Einsatz kommen werden, wird sich die akustische Situa-
tion während der Baumaßnahmen vorübergehend verschlechtern.  

Dauerhaft nachhaltige und erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch / Gesundheit / 
Bevölkerung sind jedoch nicht zu erwarten. 

2.3.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige 
Sachgüter  

Für den Geltungsbereich sind keine vom Menschen gestaltete Landschaftsteile bekannt, die von ge-
schichtlichem, wissenschaftlichem, künstlerischem, archäologischem, städtebaulichem oder die Kul-
turlandschaft prägendem Wert sind, so dass Auswirkungen auf dieses Schutzgut nicht zu erwarten 
sind. 
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2.3.10 Auswirkungen Schutzgebiete und Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung 

Abschließend ist festzustellen, dass es zu keinen erheblichen Auswirkungen durch die vorgesehene 
Erweiterung der BMA und deren Folgenutzung für die nationalen Schutzgebiete und die Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung zu erwarten sind.  

2.3.11 Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle und/oder Ka-
tastrophen 

Der GB befindet sich gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 des WHG in einem Risikogebiet für Hochwasser mit 
geringer Wahrscheinlichkeit. Statistisch gesehen, kann der GB demnach alle 200 Jahre durch Wasser 
mit Höhen zwischen 1 bis 4 m überflutet werden. 

Sollte es zu einem Anlagenstillstand kommen, so ermöglicht die Notfackel, das Biogas emissionsfrei 
abzufackeln und somit einen Überdruck der Anlage zu verhindern. 

Zusätzlich wird die Biomethananlage durch einen 100 bis 150 cm hohen Wall bzw.mit einer Beton-
wand, in den Bereichen, in denen eine Wallausbildung aus Platzgründen nicht möglich ist, als Havari-
eschutz eingefasst, so dass die austretenden Stoffe nicht auf die angrenzenden Flächen übertreten 
können. Gemeinsam mit der umfangreichen Versiegelung des GB und die in den Vegetationsflächen 
verbleibenden Bodenverfestigungen wird eine Beeinträchtigung des Grundwassers im Havariefall ver-
hindert. 

2.3.12 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen, einschließ-
lich der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Realisierung des Bauvorhabens werden in der nachfol-
genden Tab. 7 bezüglich der bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen zusammenge-
stellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit beurteilt.  
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Tab. 7: Projekt-Umwelt-Matrix 
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Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwir-
kungen ist im GB nicht zu erwarten. 
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2.4 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN (ALTERNA-
TIVENPRÜFUNG) 

Standort 
Da es sich um eine Erweiterung bzw. bauliche Verdichtung einer bestehenden Biogasanlage handelt, 
die Flächen im Eigentum des Vorhabenträgers befinden und anderweitige Flächen nicht zur Verfügung 
stehen, wurden weitere Standorte nicht untersucht. 

Planinhalt 
Der Planinhalt des BP leitet sich ebenfalls aus dem Bestand ab. Mit der Erweiterung der bereits be-
stehenden Biogasanlage kommt der Investor den Vorstellungen der Gemeinde nach, die an einer Nut-
zung regenerativen Energien im Interesse der Allgemeinheit und auch zum Nutzen der Bürger interes-
siert ist. Zudem wird durch die Erzeugung von Biomethangas aus regenerativen Quellen ein Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet und sogleich besteht die Möglichkeit einer Partizipation an der gewerblichen 
Nutzung eines privaten Betreibers. 

2.5 GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRIN-
GERUNG UND ZUM AUSGLEICH DER NACHTEILIGEN AUS-
WIRKUNGEN  

Gemäß §§ 13 und 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen 
(§ 15 Abs. 2 BNatSchG). 

2.5.1 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
Zunächst werden die Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung von Eingriffen innerhalb des 
GB dargestellt. Sie sind in der Parallelbearbeitung zum Umweltbericht und BP bereits in den BP auf-
genommen worden. Damit sichert der Umweltbericht ein Höchstmaß an Eingriffsvermeidung und –
minderung. Die Vermeidungsmaßnahmen werden im Folgenden mit VM und einer dazugehörigen fort-
laufenden Nummerierung versehen.  

VM 1 
Zur Minderung der Eingriffe wird gemäß § 19 BauNVO eine Begrenzung der überbaubaren Fläche 
mittels der Festsetzung eines GRZ-Wertes festgelegt. Die verbleibenden Grundstücksfreiflächen sind 
als Vegetationsflächen anzulegen.  

VM 2 
Zur Durchführung der Baumaßnahme abgetragener Boden ist wieder entsprechend seinem natürli-
chen Schichtungsgefüge einzubauen. Das Vermischen von Ober- und Unterboden ist zu vermeiden. 

VM 3 
Überschüssiger Boden ist auf seine Eignung auf Wiederverwendbarkeit zu prüfen. Bei der Notwendig-
keit der Errichtung von Oberbodenmieten ist eine geordnete und fachgerechte Lagerung abseits vom 
Baubetrieb zu sichern. 

VM 4 
Als Baustellenlagerflächen sind nur die Flächen zu nutzen, die aufgrund ihrer derzeitigen oder vorher-
gehenden Nutzung vor allem hinsichtlich der Boden- und Biotopfunktion Vorbelastungen aufweisen. 
Dabei ist auf einen flächensparenden Umgang zu achten.  
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VM 5 
Während der Bauphase ist ein sorgsamer Umgang mit potenziellen Schadstoffen (z. B. Öle, Kraft-
stoffe) zu gewährleisten, um zusätzliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu vermeiden. 

VM 6 
Das anfallende Niederschlagswassers der Dachflächen wird über die flächige Versickerung direkt dem 
Grundwasser zugeführt wird.  

VM 7 
Im direktem Baustellenbereich sowie auf den Lagerflächen besteht die Gefahr der Versickerung von 
schädlichen Stoffen (z.B. Öl, Benzin usw.). Um eine Verschmutzungsgefahr für das Grundwasser aus-
zuschließen, sind entsprechende Schutzmaßnahmen gegen Verunreinigungen des Bodens und des 
Grundwassers nach dem Stand der Technik zu treffen. 

VM 8 
Um Lärm- und Schadstoffemissionen zu minimieren, werden Baumaschinen nach dem aktuellsten 
Stand der Technik eingesetzt und genutzt. 

VM 9 
Nach Beendigung der Baumaßnahmen werden die ehemaligen Baustellenflächen renaturiert und be-
grünt, so dass diese Flächen als klimawirksame Freiflächen wieder zur Verfügung stehen. 

VM 10 
Die Grundstücksfreiflächen innerhalb des Geltungsbereiches (2.310 m2) sind als Vegetationsflächen 
anzulegen und als insektenfreundliche Wiese extensiv zu pflegen und zu erhalten. Gleichzeitig wird 
hiermit der Gebietsdurchgrünung mit allen positiven Auswirkungen auf den Biotop- und Artenschutz 
und auf das Orts- und Landschaftsbild Rechnung getragen. Die Flächen können dadurch eine mittlere 
bis hohe Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz erhalten.  

VM 11 
Um den potenziell vorkommenden Kleinsäugerarten eine Abwanderung vor Beginn der intensiven Tief-
bauarbeiten zu ermöglichen, wird durch vorherige Mahd der Flächen ein Abwandern der Arten initiiert 
und ein Töten einzelner Individuen vermieden. 

VM 12 
Da auch ein Vorkommen der Weinbergschnecke nicht ausgeschlossen werden kann, werden im Ein-
griffsgebiet Individuen dieser Art vor Beginn der Bautätigkeiten abgesammelt und in angrenzende und 
geeignete Habitate umgesetzt. 

VM 13 
Mit der Beschränkung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung durch Festlegungen der über-
baubaren Grundstücksflächen und der Gebäudehöhen wird eine unkontrollierte Höhenentwicklung der 
baulichen Anlagen unterbinden. 

2.5.2 Schutzmaßnahmen 
Darüber hinaus ergeben sich einige Möglichkeiten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen aus ein-
schlägigen Regelwerken und DIN-Normen zum Verhalten auf Baustellen: 
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Schutzmaßnahme S 1 
Im direktem Baustellenbereich sowie auf den Lagerflächen besteht die Gefahr der Versickerung von 
schädlichen Stoffen (z.B. Öl, Benzin usw.). Um eine Verschmutzungsgefahr für das Grundwasser aus-
zuschließen, sind entsprechende Schutzmaßnahmen gegen Verunreinigungen des Bodens und des 
Grundwassers nach dem aktuellen Stand der Technik zu treffen. 

2.5.3 Angaben zur Bestimmung von Art und Umfang der Kom-
pensationsmaßnahmen 

Für die im Rahmen der Eingriffsregelung ermittelten verbleibenden Eingriffe in das Schutzgut Boden 
sind Kompensationsmaßnahmen bereitzustellen. Zudem ist das Kompensationsdefizit, welches sich 
aus der Nicht-Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen für die bereits bestehende Biogasanlage 
ergibt, auszugleichen. Hierfür werden die ursprünglich geplanten Maßnahmen angesetzt und mit Kos-
ten hinterlegt. 

In der folgenden Tab. 8 wird die Ermittlung des gesamten Kompensationsbedarfes dargestellt. 

Tab. 8: Übersicht zu den Grundlagen zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs  

Schutzgüter / be-
troffene Funktionen 

Zusammenfassung der verwendeten Vorgaben bzw. Me-
thoden zur Ermittlung des Kompensationsbedarfes 

Anmerkungen 

Boden 
vollständiger Funktions-
verlust durch Versiege-
lung 

Gehölzpflanzung im Kompensationsverhältnis 1:2 
Ersatzzahlung: 10 €/m2-Vollversiegelung 

gemäß HVE / ge-
mäß Eingriffs-
/Ausgleichsplan-
ung (IB ECKHOF, 
2006.) 

Landschaftsbild 
Errichtung von vertikalen 
Strukturen 

Abriss von Gebäuden: 20 €/m2-Hochbaufläche  
Pflanzung einer Baumreihe: 450 €/Baum 

verbal argumen-
tativ / gemäß Ein-
griffs-/Aus-
gleichsplanung 
(IB ECKHOF, 
2006.) 

 

In dem Fall, dass die Ersatzmaßnahmen nicht die an sie gestellten Anforderungen erfüllen können 
oder aus rechtlichen Gründen nicht möglich sind, hat der Vorhabenträger eine Ausgleichsabgabe zu 
entrichten. Die Gründe hierfür sind nachvollziehbar darzustellen. Für die Ermittlung der Ersatzzahlung 
sind nach § 15 Abs. 6 BNatSchG die notwendigen Angaben zu machen. Dazu sind Art und Umfang 
der eigentlichen notwendigen Ersatzmaßnahmen und die dafür erforderlichen Kosten zu ermitteln. Die 
Ersatzzahlung ist zweckgebunden nach § 15 Abs. 6 Satz 1 BNatSchG für Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege möglichst im betroffenen Naturraum oder auch nach § 6 Abs. 1 
BbgNatSchAG für die Aufwertung des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes im Gebiet des be-
troffenen Landkreises oder der kreisfreien Stadt zu verwenden. Die Zahlung ist dann an das Land zu 
richten und wird nach § 33 BbgNatSchAG an die zuständige Stiftung weitergeleitet. 

2.5.4 Kompensationsmaßnahmen 
Trotz der zuvor beschriebenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen verbleiben erhebliche Ein-
griffe in Natur und Landschaft, insbesondere in das Schutzgut Boden. 
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Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die für den Bau der bereits vorhandenen Biogasanlage bestimm-
ten Kompensationsmaßnahmen nicht durchgeführt worden sind. Die Eingriffs-Ausgleichsplanung aus 
dem Jahr 2006 vom INGENIEURBÜRO DR.-ING. WILFRIED ECKHOF sah folgende Maßnahmen vor: 

In der Gieshof-Zelliner Loose (Gemarkung Mehrin-Graben, Flur 2, Flurstücke 30, 31 und 41) sollten 
auf einer Fläche von 8.510 m2 Gebäude und Verkehrsflächen einer ehemaligen Tierhaltungsanlage 
abgerissen werden [siehe folgende Tab.: Auszug aus Eingriffs-Ausgleichsplanung von IB ECKHOF 
(2006)]. 

 

Für die Kompensation des Eingriffs in das Schutzgut Landschaftsbild sah die Eingriffs-/Ausgleichspla-
nung (EAP) zwei Maßnahmen vor. Zum einen wurde der Rückbau der Gebäude der o. g. Tierhaltungs-
anlage auf einer Gesamtfläche von 3.085 m2 und zum anderen die Pflanzung einer Baumreihe entlang 
der Begrenzung des Betriebsgelände der Biogasanlage auf einer Länge von 442 m (Abstand zwischen 
den Bäumen 7 m) als Kompensation bilanziert. 

Folglich sind die hier beschriebenen Kompensationsdefizite für die beiden Schutzgüter Boden und 
Landschaftsbild in die folgende Maßnahmenplanung zu integrieren. 

SCHUTZGUT BODEN / FLÄCHE 
Durch die Erweiterung der BMA ist ein zusätzlicher Kompensationsbedarf von 3.466 m2 Bodeninan-
spruchnahme, unter Berücksichtigung der teilweise besonderen Funktionsausprägung des Bodens, 
ermittelt worden. Hierfür sind Kompensationsmaßnahmen bereitzustellen.  

Ersatzmaßnahme - E 1 
§ Neuanlage einer 3-reihigen Hecke (Gesamtumfang: 300 m2) 

Für die Kompensation der Bodenversiegelung ist eine Strauchpflanzung mit einheimischen und stand-
ortgerechten Sträuchern15 auf dem 5 m breiten und 1 m hohen Wall an der nordöstlichen Grundstücks-
grenze innerhalb des GB vorgesehen (siehe Plan 2). Zugleich wird mit der Pflanzung eine landschafts-

 
15  Hierbei ist der „Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zur „Verwendung gebietseigener 

Gehölze bei der Pflanzung in der freien Natur“ vom 2. Dezember 2019 zu beachten. 
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gerechte Einbindung der BMA über eine Länge von 60 m ermöglicht. Demnach ist die Pflanzung mul-
tifunktional auch für den Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild anrechenbar. 

Mit der Ersatzmaßnahme E 1 wird der Eingriff in das Schutzgut Boden nur teilweise kompensiert. Wei-
tere Pflanzungen bzw. Maßnahmen innerhalb des GB sind auf Grund der begrenzten Platzverhältnisse 
nicht möglich. Es verbleibt eine Kompensationsdefizit von 3.316 m2. 

Ersatzzahlung – EZ 1 
Da innerhalb des Geltungsbereichs keine weiteren Maßnahmen umsetzbar sind und durch die Ge-
meinde Neutrebbin keine adäquaten Kompensationsmöglichkeiten aufgezeigt werden können, ist 
durch den Vorhabenträger eine Ersatzzahlung sowohl für den Eingriff in das Schutzgut Boden durch 
die bereits bestehende Biogasanlage (siehe Kap.-Anfang 2.5.4) als auch für die zusätzliche Versiege-
lung durch die Erweiterung der Anlage zu leisten. In der folgenden Tab. 9 werden die zu leistenden 
Ersatzzahlung dargestellt. 

Tab. 9:  Ermittlung der Ersatzzahlung für den Eingriff in das Schutzgut Boden /Fläche 

 Eingriffsumfang EP Gesamtkosten 

gemäß EAP 2006 8.510 m2 10 €/m2 82.000 € 

gemäß UB 2023 3.316 m2 10 €/m2 33.160 € 

Ersatzzahlung EZ 1 gesamt 118.260 € 
 

Mit der zu leistenden Ersatzzahlung im Umfang von 118.260 € ist der Eingriff in das Schutzgut Boden 
gemeinsam mit der Ersatzmaßnahme E 1 (Heckenpflanzung) kompensiert. 

SCHUTZGUT LANDSCHAFT / ORTS- UND LANDSCHAFTSBILD 

Ersatzzahlung – EZ 2 
Ursprünglich sah die EAP aus dem Jahr 2006 (IB ECKHOF) den Rückbau von Gebäuden einer ehema-
ligen Tierhaltungsanlage sowie die Eingrünung der Biogasanlage mit der Anpflanzung einer Baum-
reihe über 442 m vor (siehe Kap. 2.5.3). Diese Maßnahme wurde jedoch in der Gesamtheit nicht um-
gesetzt, so dass die Kompensation für den Eingriff in das Schutzgut Landschaftbild nicht erbracht 
wurde. Die folgende Tab. 10 zeigt den Umfang der Ersatzzahlung für das Schutzgut Landschaft / Orts- 
und Landschaftsbild auf. Die Heckenpflanzungen (E 1) innerhalb des Geltungsbereichs trägt zur Ein-
grünung der BMA bei und ist multifunktional auch für die Kompensation des Schutzgutes Landschafts-
bild anrechenbar und wird demnach bei der Ermittlung der Ersatzzahlung EZ 2 berücksichtigt. 

Tab. 10: Ermittlung der Ersatzzahlung für den Eingriff in das Schutzgut Landschaft / Orts- Und Land-
schaftsbild auf Grundlage des ermittelten Kompensationsumfangs der EAP 2006 (IB ECK-
HOF) 

 Kompensationsumfang EP Gesamtkosten 

Rückbau v. Gebäuden 
(gemäß EAP 2006) 

3.085 m2 20 €/m2 61.700 € 

Baumpflanzungen (ge-
mäß EAP 2006) 

63 St. 450 €/Baum 28.350 € 

abzgl. Strauchpflanzung 
(gemäß UB 2023) 

300 m2 22 €/ m2 -6.600 € 

Ersatzzahlung EZ 2 gesamt 83.450 € 
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Nach Erbringung der Ersatzzahlung von 83.450 € sowie der Herstellung der Strauchpflanzung (E 1) 
im GB ist der Eingriff in das Schutzgut Landschaft / Orts- und Landschaftsbild vollständig kompensiert. 

2.5.5 Umsetzung 
Entsprechend § 11 Abs. 3 BNatSchG sind die konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu 
berücksichtigen. Somit können die erforderlichen Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen durch Planzeich-
nungen und textliche Festsetzungen nach §§ 5 und 9 BauGB in den Bebauungsplan aufgenommen 
werden. Die Maßnahmen E 1 wird als grünordnerische Festsetzungen in den Bebauungsplan über-
nommen. 

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch den Vorhabenträger. Dabei sind die Maßnahmen unter 
Berücksichtigung des Baufortschrittes durchzuführen. Die Kompensationsmaßnahme hat im unmittel-
baren Anschluss an die Fertigstellung der Baumaßnahme zu erfolgen.  

Als Pflanzqualitäten für die Strauchpflanzungen sind Sträucher, dreimal verpflanzt, von mindestens 
60-100 cm Höhe zu verwenden. Der Pflanzabstand ist abhängig von den zu verwendenden Arten zu 
wählen. Die Neuanpflanzungen sind über drei Vegetationsperioden (1 Jahr Fertigstellungspflege und 
2 Jahre Entwicklungspflege) so zu pflegen, dass der Pflanzausfall möglichst minimal ist und um somit 
Ersatzpflanzungen zu vermeiden. Insbesondere ist in dieser Zeit auf eine ausreichende Bewässerung 
zu achten. Zudem sind die Pflanzflächen von Bewuchs freizuhalten. In dem Fall, dass doch Nachpflan-
zungen erforderlich werden, sind diese wiederum über weitere drei Vegetationsperioden zu pflegen.  

Die Ersatzzahlungen werden vor Baubeginn fällig. 
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3 LANDSCHAFTSPLANERISCHE FESTSETZUNGEN 
UND BEGRÜNDUNGEN 

Die folgenden landschaftsplanerischen Festsetzungen sind erforderlich, um das grünordnerische 
Konzept umzusetzen und dauerhaft zu gewährleisten und die oben beschriebenen Maßnahmen 
zur Vermeidung, zur Minderung und Gestaltung sowie zum Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe 
in Natur und Landschaft über den Bebauungsplan planungsrechtlich abzusichern. 

Gemäß dem gemeinsamen Erlass „Bauleitplanung und Landschaftsplanung“ des brandenburgi-
schen Ministeriums für Umwelt, Natur und Raumordnung sowie des Ministeriums für Stadtentwick-
lung, Wohnen und Verkehr16 wurden die planungsrechtlichen Festsetzungen so abgefasst, dass 
sie im Ergebnis der Abwägung in den Bauleitplan übernommen werden können. Weitergehende 
Inhalte (z.B. Pflegemaßnahmen), die auch aus Gründen der Subsidiarität (Vermeidung von Fest-
setzungen, die bereits in anderen gesetzlichen Bestimmungen geregelt sind bzw. darüber geregelt 
werden) nicht direkt übernommen werden, sind in Kap. 3.2 als Empfehlungen für die Umsetzung 
des Bebauungsplans formuliert. 

3.1 TEIL A: PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

3.1.1 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Strauchpflanzung 
Die für Strauchpflanzungen vorgesehene Fläche ist vollständig mit einheimischen und standortge-
rechten Sträuchern der Gehölzliste derart zu bepflanzen, dass je 1,5 m2 ein Strauch mit einer Min-
desthöhe von 60-100 cm gesetzt wird.  

Gehölzliste17: Strauchpflanzung  
Es wird ein Herkunftsnachweis aus regionaler Anzucht empfohlen.  

Sträucher  
Acer campestre Feld-Ahorn 
Berberis vulgaris Gemeine Berberitze 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana Strauchhasel 
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Crataegus-Hybriden Weißdorn 
Cytisus scoparius Besen-Ginster 
Euonymus europaea Europäisches Pfaffenhütchen 
Frangula alnus Gemeiner Faulbaum 
Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn 
Rosa spec. Wildrosen in Sorten 
Salix spec. Weiden-Arten 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Virburnum opulus Gemeiner Schneeball 

Begründung:   
Die Festsetzung soll sicherstellen, dass die Biotopfunktion, der Strukturreichtum sowie die Ent-
wicklung von natürlichen Bodenverhältnissen zu mindestens auf einer Teilfläche des Geltungs-
bereiches erhöht werden. Zugleich wird der Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes durch 

 
16  Erlass vom 29.04.1997 
17  gemäß: Verwendung gebietseigener Gehölze bei der Pflanzung in der freien Natur vom 02.12.2019 
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die Eingrünung der BMA Rechnung getragen. Durch die Verwendung heimischer und standort-
gerechter Sträucher werden entsprechend geeignete Gehölze verwendet werden.  

3.2 WEITERE LANDSCHAFTSPLANERISCHE EMPFEHLUN-
GEN FÜR DIE UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

Im Folgenden sollen weitere über den Bebauungsplan hinausgehende landschaftsplanerische 
Empfehlungen für die Umsetzung des Bebauungsplans gegeben werden. Diese lassen sich in der 
Regel nicht im Bebauungsplan festsetzen. 

Mahd der Vegetationsflächen vor Baubeginn 
Um den potenziell vorkommenden Kleinsäugerarten eine Abwanderung vor Beginn der intensiven 
Tiefbauarbeiten zu ermöglichen, wird durch vorherige Mahd der Flächen ein Abwandern der Arten 
initiiert und ein Töten einzelner Individuen vermieden. 

Absammeln der potenziell vorkommenden Weinbergschnecken im GB vor Baubeginn 
Da auch ein Vorkommen der Weinbergschnecke nicht ausgeschlossen werden kann, werden im 
Eingriffsgebiet Individuen dieser Art vor Beginn der Bautätigkeiten abgesammelt und in angren-
zende und geeignete Habitate umgesetzt. 

Umbau des Gärrestelagers, Nachgärers und Fermenters (November bis Februar) 
Der Beginn der Umbauarbeiten an den vorhandenen baulichen Anlagen wird außerhalb der Brut- 
und Aufzuchtzeit erfolgen, so dass die potenziell das Gärrestelager, den Nachgärer und den Fer-
menter als Fortpflanzungsstätten nutzende Bachstelze nicht gestört wird und es somit nicht zum 
Verlust von Individuen (z.B. Nestlinge) kommen wird. Bei einem Beginn der Bauzeit während der 
Brutzeit ist unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten eine autorisierte Überprüfung des Eingriffsbe-
reiches hinsichtlich evtl. vorhandener Brutstätten durchzuführen. 

Die Baufeldfreimachung (Abschieben des Oberbodens) wird zum Schutz der potenziell vor-
kommenden brandenburgischen Brutvogelarten (Bodenbrüter) ab Mitte September bis Mitte 
März ausgeführt. 
Durch die Umsetzung dieser Maßnahme werden die Fortpflanzungsstätten nicht während der Brut- 
und Aufzuchtzeiten gestört oder zerstört, und es kommt nicht zu einem Verlust von Individuen (z.B. 
Nestlinge). Die untersuchten europäischen Vogelarten und Brutvögel legen jährlich das Nest neu 
an. Bei einem Beginn der Bauzeit während der Brutzeit ist unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten 
eine autorisierte Überprüfung des Eingriffsbereiches hinsichtlich evtl. vorhandener Brutstätten 
durchzuführen. 

Die Anwendung künstlich hergestellter chemischer Pflanzenbehandlungsmittel sowie von 
Tausalzen bzw. tausalzhaltigen Mitteln sollte im gesamten Geltungsbereich unterlassen 
werden. 

Der Ausschluss der Anwendung von künstlich hergestellten chemischen Pflanzenbehandlungsmit-
teln sowie von Tausalzen bzw. tausalzhaltigen Mitteln im gesamten Geltungsbereich ist eine Maß-
nahme zum Schutz des Bodens, des Grundwassers sowie der Pflanzen- und Tierwelt. Hierdurch 
soll sichergestellt werden, dass die relativ natürlichen Kreisläufe des Landschaftshaushaltes nicht 
durch Eingriffe von außen in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind als Vegetationsflächen anzulegen und als 
insektenfreundliche Wiese extensiv zu pflegen und zu erhalten. 
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Gemeinsam mit der Festsetzung über die Bodenversiegelung wird damit der Eingriff in den Boden 
minimiert. Gleichzeitig dient diese Empfehlung der Gebietsdurchgrünung mit allen positiven Aus-
wirkungen auf den Biotop- und Artenschutz und auf das Orts- und Landschaftsbild. 

Die entsprechend den textlichen Festsetzungen vorzunehmenden Pflanzmaßnahmen sind 
nach Fertigstellung der Baumaßnahmen spätestens im darauffolgenden Kalenderjahr abzu-
schließen. Eine dauerhafte Pflege ist zu gewährleisten. 

Um die Umsetzung der Begrünungsmaßnahmen gewährleisten zu können, wird eine zeitliche Bin-
dung empfohlen, die auch der Forderung des § 15 BNatSchG entspricht. Die Empfehlung stellt 
gleichzeitig die dauerhafte Pflege sicher. 
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4 ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZUR UMWELTPRÜFUNG 

4.1 BESCHREIBUNG DER METHODISCHEN ANSÄTZE UND 
SCHWIERIGKEITEN BZW. KENNTNISLÜCKEN  

Zur Beurteilung der Planung aus Sicht von Natur und Landschaft wurde zugleich die Eingriffsrege-
lung bearbeitet, die fachlich auf den vor Ort Begehungen sowie den übergeordneten Planungen 
basiert. Für die Bilanzierung wurde auf die „Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung“ vom Mi-
nisterium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg (2009) 
sowie auf die „Entwicklung einer Arbeitsanleitung zur Berücksichtigung der Wechselwirkungen in 
der Umweltverträglichkeitsprüfung“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit (2001) zurückgegriffen. 

Zur Beurteilung der Schallimmissionen und der Immissionen nach TA Luft wurden die Sondergut-
achten von ÖKO-CONTROL GMBH (2023) zu Grunde gelegt. 

4.2 HINWEISE ZUR ÜBERWACHUNG (MONITORING) 
Die Umsetzung der festgesetzten Kompensationsmaßnahme wird mittels Durchführungsvertrag 
geregelt und ist somit durchsetzbar.  

Die Ausführung der Kompensationsmaßnahmen wird sukzessive entsprechend dem Stand der 
Umsetzung durch die Gemeinde erstmalig ein Jahr nach der Umsetzung und erneut nach drei 
Jahren durch Ortsbesichtigungen überprüft. 

4.3 ERFORDERLICHE SONDERGUTACHTEN 
Folgende Gutachten wurden im Rahmen der vorbereitenden Planung für die Erweiterung der BMA 
im OT Wuschewier durch ÖKO-CONTROL GMBH (2023) erstellt: 

§ Immissionsprognose nach TA Luft im Rahmen der geplanten Erweiterung der Biomethanan-
lage Wuschewier 

§ Schallimmissionsprognose im Rahmen der geplanten Erweiterung der Biomethananlage Wu-
schewier 
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5 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFAS-
SUNG 

Das Plangebiet „Biomethananlage Wuschewier“ liegt bei Horst im Landkreis Märkisch-Oderland, 
Amt Barnim-Oderbruch und innerhalb der Gemeinde Neutrebbin. Das Gebiet umfasst in der Flur 4, 
Gemarkung Wuchewier das Flurstück 68. Das Plangebiet verfügt über eine Fläche von 13.242 m2.  

Der Bebauungsplan hat das Ziel, Bauplanungsrecht für die Ergänzung und Nutzung einer beste-
henden Biogasanlage zur Herstellung von Bio-Methangas und dessen Einspeisung in das öffentli-
che Netz durch ein örtliches Versorgungsunternehmen zu schaffen. 

Im Flächennutzungsplan (FNP) mit integrierten Landschaftsplan der Gemeinde Neutrebbin (2006) 
stellt sich der GB als „Landwirtschaftsfläche“ sowie als „Fläche für Planungen, Nutzungen und 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ dar. Aus die-
sem Grund ist eine Änderung der Darstellung im FNP als „Sonderfläche“ erforderlich. Die Änderung 
des FNP erfolgt gleichzeitig im Parallelverfahren zur Aufstellung des BP. 

Für die Eingriffe in die vorhandenen Natur- und Landschaftspotenziale wurden Kompensations-
maßnahmen ermittelt und fließen als Festsetzungen in den Bebauungsplan mit ein. Zudem ist das 
Kompensationsdefizit, welches sich aus der Nicht-Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen für 
die bereits bestehende Biogasanlage ergibt, auszugleichen. Hierfür werden die ursprünglich ge-
planten Maßnahmen angesetzt und mit Kosten hinterlegt. 

Für die Kompensation der Bodenversiegelung ist eine Strauchpflanzung mit einheimischen und 
standortgerechten Sträuchern18 auf dem 5 m breiten und 1 m hohen Wall an der nordöstlichen 
Grundstücksgrenze innerhalb des GB vorgesehen (siehe Plan 2). Zugleich wird mit der Pflanzung 
eine landschaftsgerechte Einbindung der BMA über eine Länge von 60 m ermöglicht. Demnach ist 
die Pflanzung multifunktional auch für den Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild anrechenbar. 
Da innerhalb des Geltungsbereichs keine weiteren Maßnahmen umsetzbar sind und durch die Ge-
meinde Neutrebbin keine adäquaten Kompensationsmöglichkeiten aufgezeigt werden können, ist 
durch den Vorhabenträger eine Ersatzzahlung sowohl für den Eingriff in das Schutzgut Boden 
durch die bereits bestehende Biogasanlage (siehe Kap.-Anfang 2.5.4) als auch für die zusätzliche 
Versiegelung durch die Erweiterung der Anlage zu leisten. Mit der zu leistenden Ersatzzahlung 
(EZ 1) im Umfang von 118.260 € ist der Eingriff in das Schutzgut Boden gemeinsam mit der He-
ckenpflanzung (E 1) kompensiert. 

Für den Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild sah die EAP aus dem Jahr 2006 (IB ECKHOF) den 
Rückbau von Gebäuden einer ehemaligen Tierhaltungsanlage sowie die Eingrünung der Biogas-
anlage mit der Anpflanzung einer Baumreihe über 442 m vor (siehe Kap. 2.5.3). Diese Maßnahme 
wurde jedoch in der Gesamtheit nicht umgesetzt, so dass die Kompensation für den Eingriff in das 
Schutzgut Landschaftbild nicht erbracht wurde. Unter Berücksichtigung der multifunktional wirksa-
men Maßnahme der Heckenpflanzung (E 1) ergibt sich eine Ersatzzahlung (EZ 2) für das Land-
schaftsbild von 83.450 €.  

Um die Tötung von Tieren sowie die Schädigung und/oder Störung der Fortpflanzungs-, Aufzucht-
, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten der entsprechenden Tierarten unter Berück-
sichtigung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, werden folgende ar-
tenschutzfachliche Maßnahmen berücksichtigt: 

 
18  Hierbei ist der „Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zur „Verwendung 

gebietseigener Gehölze bei der Pflanzung in der freien Natur“ vom 2. Dezember 2019 zu beachten. 
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§ Umbau des Gärrestelagers, Nachgärers und Fermenters (November bis Februar) zum Schutz der 
Bachstelze, 

§ Baufeldfreimachung (Abschieben des Oberbodens) ab Mitte September bis Mitte März, zum Schutz 
der potenziell vorkommenden brandenburgischen Brutvogelarten des Bodens, 

§ Mahd vor Beginn der Tiefbauarbeiten, um das Abwandern von Kleinsäugerarten zu initiieren, 
§ Absammeln und Umsetzen der potenziell vorkommenden Weinbergschnecken vor Beginn der 

Bautätigkeiten und  
§ Anlegen der im GB verbleibenden Freiflächen als insektenfreundliche und extensiv zu pfle-

gende Wiesenfläche. 

In der Tab. 11 wird die Flächenverteilung des Bestandes und der Planung gegenübergestellt, die 
abschließend zum derzeitigen Verfahrensstand ermittelt wurde.  

Tab. 11:  Gegenüberstellung der Flächenverteilung in Bestand und Planung 

Flächennutzung Bestand Flä-
che in m2 

Planung Flä-
che in m2 

Gebäudeflächen/Bebauung 1.392 
10.632 

Wegeflächen (vollversiegelt) 7.177 

Gras- und Staudenflächen  4.673 2.310 

Heckenflächen - 300 

Gesamtfläche Geltungsbereich 13.242 13.242 
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technischen und wissenschaftlichen Fortschritt. - Amtsblatt Nr. L 305/42 vom 08.11.1997. 

RICHTLINIE DES RATES 92/43/EWG VOM 21. MAI 1992: Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie); zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.09.2003 
(ABl. EU Nr. L 284, S. 1) und der Richtlinie 2006/105/EG vom 20.11.2006 (ABl. EU L 363, 
S. 368, ber. ABl. EU 2007, S. 15). 

6.3 ANDERWEITIGE QUELLEN 
www.bb-viewer.geobasis-bb.de 

www.de.climate-data.org 

www.ffh-anhang4.de 

www.geo.brandenburg.de 

www.metaver.de/ kartendienste.de 

www.osiris.aed-synergis.de 

  



GEMEINDE NEUTREBBIN, WUSCHEWIER 
UMWELTBERICHT ZUM BEBAUUNGSPLAN  
„BIOMETHANANLAGE WUSCHEWIER““ 
ENTWURF 

Ulrike Katzung § Garten- und Landschaftsarchitektin 50 

 



ANHANG ZUR ANLAGE 1 
SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG 

 
 

Ulrike Katzung § Garten- und Landschaftsarchitektin 51 

7 ANLAGE 1: SPEZIELLE ARTENSSCHUTZRECHTLI-
CHE PRÜFUNG 

7.1 EINLEITUNG 

7.1.1 Rechtliche Grundlagen 
Im Rahmen der Umweltprüfung sind die artenschutzrechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen. 
Neben dem Artenschutz als einfacher Umweltbelang („Tiere“ und „Pflanzen“ nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe a BauGB; siehe Kap. 2.1.2 und 2.1.3) sind ferner folgende artenschutzrechtliche 
Belange in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB zu beachten: 

§ artenschutzrechtlicher Gebietsschutz (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, Europä-
ische Vogelschutzgebiete) und 

§ artenschutzrechtliche Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (soweit diese die Vollzugsunfä-
higkeit des Bebauungsplans bewirken können). 

Nach § 2a Nr. 2 BauGB ist ein Artenschutzfachlicher Beitrag (ASB) in den Umweltbericht zu integ-
rieren. Es ist zu ermitteln, „...ob Verstöße gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG vorliegen, und die Frage, 
ob diese ggf. nach § 44 Abs. 5 BNatSchG abgewendet werden können oder ggf. eine „Ausnahme-
lage oder Befreiungslage“ durch geeignete Maßnahmen geschaffen und in Anspruch genommen 
werden kann...“ (SCHARMER, 2008.). 

Dabei sind folgende Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu prüfen: 

TÖTUNGSVERBOT (§ 44 ABS. 1 NR. 1 BNATSCHG) 
"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-
zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 
zu zerstören, ... .“ 

STÖRUNGSVERBOT (§ 44 ABS. 1 NR. 2 BNATSCHG) 
"Es ist verboten, ... 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, .... .“ 

SCHÄDIGUNGSVERBOT (§ 44 ABS. 1 NR. 3 UND 4 I. V. M. ABS. 5 BNATSCHG) 
"Es ist verboten, ... 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören." 

Entsprechend § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten diese Verbote bei nach § 15 BNatSchG zulässigen 
Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen 
Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tier- 
und Pflanzenarten, europäischen Vogelarten sowie die in einer Rechtsverordnung nach § 54 
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Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführten Arten. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemein-
schaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. 

Für Arten des Anhangs IV der FFH-RL bedeutet dies unter Berücksichtigung von Art. 16 der FFH-
RL, dass 

§ das Vorhaben zu keiner Verschlechterung des günstigsten Erhaltungszustandes führen darf 
und 

§ das Vorhaben bei Arten, die sich derzeit in einem ungünstigen Erhaltungszustand befinden, 
diesen nicht weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-
standes nicht behindern darf. 

Bei europäischen Vogelarten darf der aktuelle Erhaltungszustand durch das Vorhaben nicht ver-
schlechtert werden. 

7.1.2 Methodisches Vorgehen 
Im Folgenden werden für das Vorhabengebiet „Biogasanlage Wuschewier“ unter Vorschaltung der 
Relevanzprüfung Bestands- und Betroffenheitsuntersuchungen der geschützten Tier- und Pflan-
zenarten vorgenommen. Es werden die gemäß des Anhangs IV der FFH-RL geschützten Tier- und 
Pflanzenarten in Hinblick auf ein Konfliktpotenzial mit dem Vorhaben untersucht. Ferner wird das 
Vorkommen von Vögeln der Roten Liste Deutschlands, der Liste der Brutvögel des Landes Bran-
denburg 2019 sowie das Vorkommen von EU-rechtlich geschützten (Vogelschutz-RL) avifaunisti-
schen Arten und deren eventuelle Beeinträchtigung durch die Baumaßnahme geprüft.  

Folgendes Ablaufdiagramm (Abb. 3) veranschaulicht die Vorgehensweise der artenschutzrechtli-
chen Prüfung.  
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Abb. 3: Ablaufdiagramm zur Prüfung des europäischen Artenschutzes 

7.1.3 Untersuchungsraum 
Den Untersuchungsraum für die artenschutzfachliche Prüfung bildet der Bereich, in dem es zu 
Beeinträchtigungen der Lebensstätten bzw. lokalen Populationen der entscheidungsrelevanten Ar-
ten kommen kann, wodurch die Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
erfüllt werden können.  

7.1.4 Datengrundlagen 
Eine auf das Vorhaben gezielt abgestimmt originäre Bestandserfassung erfolgte nicht, so dass in 
dieser Hinsicht keine Gutachten vorliegen. Anhand der angetroffenen Biotopstrukturen und die im 
Rahmen der beiden Begehungen (09.03. und 15.06.2022) durchgeführten Beobachtungen stellen 
die Grundlage für die artenschutzfachliche Prüfung dar. Darüber hinaus wurden folgende Daten-
grundlagen herangezogen: 

§ Säugetierfauna des Landes Brandenburgs - Teil 1: Fledermäuse (LANDESUMWELTAMT BRANDEN-
BURG, 2008A.), 
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§ Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2019 (LANDESUMWELTAMT BRANDEN-
BURG, 2019.), 

§ Niststättenerlass zum Vollzug des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, einschl. Tabelle: Angaben zum 
Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Brandenburg heimischen Vogelarten) 
(MUGV, 15.09.2018), 

§ HTTPS://METAVER.DE/KARTENDIENSTE.DE (abgerufen am 27.04.2023.) sowie 
§ Übersicht der in Brandenburg vorkommenden Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (LUA 

RW 7, 26.03.2008.). 

7.2 BESCHREIBUNG DER WIRKFAKTOREN DES VORHA-
BENS 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die – bezogen auf die im Plangebiet vorgesehe-
nen Baumaßnahmen - relevante Beeinträchtigungen und Störungen der europarechtlich geschütz-
ten Tier- und Pflanzenarten sowie der europäischen Vogelarten verursachen können. 

BAUBEDINGTE WIRKFAKTOREN 

Flächeninanspruchnahme - entfällt 

Lärm-, Nähr- und Schadstoffimmission – Empfindlichkeit  
Durch Maschinengebrauch kann es während des Baubetriebs zu einer zeitweilig erhöhten Schad-
stoff-, Staub- und Lärmimmission kommen. Es werden Baugeräte und Maschinen nach aktuellem 
Stand der Technik verwendet, um die Einträge und Störwirkungen auf ein Mindestmaß zu reduzie-
ren. 

Erschütterungen 
Durch den Einsatz von Verdichtungsgeräten kann es zu Erschütterungen kommen, die auf die er-
mittelten Tierarten im Geltungsbereich aber keine Auswirkungen haben werden.  

Optische Störungen - entfällt 

Barrierewirkung / Zerschneidung - entfällt 

ANLAGEBEDINGTE WIRKFAKTOREN 

Flächeninanspruchnahme  
Insgesamt werden mit Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen weitere 2.063 m2 Boden nach-
haltig in Anspruch genommen, wobei ausschließlich 1-jährigen, ruderale Trespen-Mäusegersten-
Fluren betroffen sind. Diese Flächen sind von mittlerer Bedeutung für die auf diese Strukturen an-
gewiesenen Tier- und Pflanzenarten.  

Barrierewirkung / Zerschneidung - entfällt 

BETRIEBSBEDINGTE WIRKFAKTOREN 

Lärm-, Nähr- und Schadstoffimmission – Empfindlichkeit 
Es ist davon auszugehen, dass es zu einer geringfügigen Veränderung der lufthygienischen Situ-
ation innerhalb des Geltungsbereichs und der anliegenden Straßen infolge der Zunahme der ver-
kehrlichen Belastung durch die Transporte kommen wird. 

Optische Störungen- entfällt 
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Kollisionsrisiko/Barrierewirkungen/Zerschneidung 
Durch die Zunahme der verkehrlichen Belastung infolge der mit der Nutzung der BMA einherge-
henden Zulieferungs- und Abstransporte kann sich das Kollisionsrisiko für einige Tierarten erhö-
hen. 

7.3 EUROPÄISCHER ARTENSCHUTZ 

7.3.1 Relevanzprüfung  
Im Rahmen der Relevanzprüfung sind alle aktuell und potenziell im GB vorkommenden Arten zu 
ermitteln und zu betrachten, für die das Eintreten von Verbotstatbeständen nicht auszuschließen 
ist. Als Grundlage dient hierfür die Artenliste der in Brandenburg vorkommenden Arten des An-
hangs IV der FFH-RL und der europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der VSch-RL.  

Im 1. Schritt der Relevanzprüfung werden zunächst die europarechtlich geschützten Arten „her-
ausgefiltert“ (Abschichtung), für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit durch das jeweilige 
Projekt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanzschwelle) und die da-
her einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden müssen. 

Dies sind Arten, 
§ die im Land Brandenburg gem. Roter Liste ausgestorben oder verschollen sind, 
§ die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 
§ deren Lebensräume/Standorte im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen (z. B. Hoch-

moore), 
§ deren Wirkungsempfindlichkeit vorhabenbedingt so gering ist, dass sich relevante Beeinträch-

tigungen/Gefährdungen mit hinreichender Sicherheit ausschließen lassen. 

Die entsprechende Dokumentation der Relevanzprüfung kann im Anhang in den Tab. 14 für die 
FFH-Arten und in der Tab. 15 für die europäischen und brandenburgischen Vogelarten im Anhang 
nachvollzogen werden. 

7.3.2 Datengrundlagen 
Eine auf das Vorhaben gezielt abgestimmt originäre Bestandserfassung wurde nicht durchgeführt, 
so dass in dieser Hinsicht keine Gutachten vorliegen. Die angetroffenen Biotopstrukturen und die 
im Rahmen der Begehungen (09.03. und 15.06.2022) durchgeführten Beobachtungen stellen die 
Grundlage für die artenschutzfachliche Prüfung dar. Darüber hinaus wurden folgende Datengrund-
lagen herangezogen: 

§ Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2019 (Landesumweltamt Branden-
burg, 2019.), 

§ Niststättenerlass zum Vollzug des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, einschl. Tabelle: Angaben zum 
Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Brandenburg heimischen Vogelarten) 
(MUGV, 15.09.2018), 

§ HTTPS://METAVER.DE/KARTENDIENSTE.DE (abgerufen am 17.05.2023.) sowie 
§ Übersicht der in Brandenburg vorkommenden Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (LUA 

RW 7, 26.03.2008.). 

7.3.3 Bestandsdarstellung und Betroffenheit der Arten 
Für die nach der Relevanzprüfung verbleibenden relevanten Arten ist zu prüfen, ob die in § 44 
Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG genannten Verbotstatbestände erfüllt sind.  
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ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL 
Das Ergebnis der Relevanzprüfung lässt erkennen, dass keine der betreffenden Arten im GB nach-
weislich und potenzielle vorkommen (siehe Tab. 14 im Anhang). 

VOGELARTEN DER EU-VOGELSCHUTZ-RL SOWIE BRUTVÖGEL DES LANDES 
BRANDENBURG 

Vögel gemäß Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie  
Für das Land Brandenburg werden (mit Ausnahme der ehemaligen Brutvögel) in der „Roten Liste 
und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2019“19 38 Europäische Brutvogelarten geführt, 
die gemäß Anhang I der VSchRL besonderen Schutz bedürfen. Das Ergebnis der Relevanzprüfung 
lässt erkennen, dass keine dieser Brutvogelarten durch das Vorhaben gefährdet werden (siehe 
Tab. 15 im Anhang). 

Brutvogelarten des Landes Brandenburg 
Die Avifauna des Landes Brandenburg umfasst neben den im Anhang I der EU-VSchRL aufgeführ-
ten Arten weitere Brutvogelarten, die im Folgenden betrachtet werden. In der folgenden Tab. 12 
werden die Arten dargestellt, die im Ergebnis der Relevanzprüfung (siehe Anhang Tab. 15) einer 
weiteren Betrachtung zu unterziehen sind. 

Tab. 12:  Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum (UR) nachgewiesenen bzw. 
potenziell vorkommenden Brutvogelarten des Landes Brandenburg 

deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D20 

RL 
BB21 

Brutplätze im UR  

Bachstelze Motacilla alba   breites Habitatspektrum, Nistplätze u. Flächen mit 
spärlicher Vegetation; N-, H-, B-Brüter 

Dorngrasmücke Sylvia communis   ruderale Kleinstflächen, Feldraine, Böschungen, In-
dustriebrachen; F-, B-Brüter 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 Vogel des Offenlandes in Ackerbau- und Wiesen-
landschaften, Kläranlagen, Ödlandflächen an Orts-
rändern und Industrieanlagen, kurzrasige Habitate, 
Felder, Wiesen- und Ödlandflächen; B-Brüter 

Feldschwirl Locustella naevia V  Ruderalflächen; in dichter Vegetation; B-Brüter 
Grauammer Emberiza calandra 3  reich strukturierter Agrarlandschaft und an Ortsrän-

dern in Verbindung mit Talzügen; B-Brüter 

Schwarzkehlchen Saxicola torquata   Ruderalflächen, Brutplatz zwischen Altgras oder in 
Bülten eingebaut; B-Brüter 

RL BB Rote Liste Brandenburg  
RL D  Rote Liste Deutschland 1 vom Aussterben bedroht 

 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 R Arten mit geografischer Restriktion 
 V Art der Vorwarnliste 

B – Bodenbrüter; H – Höhlenbrüter; N – Nischenbrüter; F – Freibrüter;  

Rast- und Zugvögel 
Der Geltungsbereich ist nicht für nach Anhang I EU-VSchRL streng geschützte Art der Rast- und 
Zugvögel prädestiniert.  

  
 

19 LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG, 2019. 
20 LANDESAMT FÜR UMWELT BRANDENBURG, 2019. 
21 ebd. 
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Zusammenfassung 
Weder für Vertreter der nach Anhang I der VSchRL europarechtlich geschützten Vogelarten 
noch für Rast- und Zugvögel sind Vorkommen im Geltungsbereich zu erwarten. 

Für sechs Arten der brandenburgischen Brutvögel kann der GB potenziell als Bruthabitat bzw. 
–revier dienen. Während der aktuellen Begehungen im Juni 2022 konnte ein Bodenbrüter-Indivi-
duum beim Verlassen des Brutplatzes beobachtet werden (siehe Plan 1). Zudem ist davon auszu-
gehen, dass die beobachteten Bachstelzen durchaus Nischen und Spalten der vorhandenen bau-
lichen Anlagen als Nist- und Brutplatz nutzen. Weitere Nestbau- und Brutaktivitäten konnten im GB 
nicht beobachtet werden, jedoch ist die zum Teil dichte Bodenvegetation nicht immer einsehbar 
und für weitere Brutaktivitäten durchaus attraktiv, so dass davon auszugehen ist, dass weitere Bru-
taktivitäten im GB stattfinden. Durch das Brutverhalten von fünf Arten22, die ihr Nest jährlich neu 
anlegen, kann eine Störung, Tötung oder Schädigung der jeweiligen Art bei Nicht-Beachtung der 
Vermeidungsmaßnahmen VAFB2 nicht ausgeschlossen werden. Um die Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. m Abs. 5 BNatSchG zu vermeiden, ist die besagte Maßnahme zu berück-
sichtigen. Darüber hinaus kann das Vorkommen der Bachstelze nicht ausgeschlossen werden, die 
ein System mehrerer i. d. R. jährlich wechselnder Nester nutzen, so dass die Beeinträchtigung ei-
ner oder mehrerer Einzelnester außerhalb der Brutzeit nicht zu Beeinträchtigung der Fortpflan-
zungsstätte führt. Auf Grund des verhältnismäßig kleinflächigen Geltungsbereichs kann davon aus-
gegangen werden, dass durch die Baumaßnahme eine Schädigung des Brutreviers nach § 44 
Abs. 1 Nr. 3 i. V. m Abs. 5 BNatSchG nicht erfolgt. Unter Einhaltung der Vermeidungsmaßnahme 
VAFB1 können die Verbotstatbestände der Störung und Tötung des § 44 Abs. 1 Nr. 1-2 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG auch hier ausgeschlossen werden. 

7.4 MASSNAHMEN FÜR DIE EUROPARECHTLICH GE-
SCHÜTZTEN ARTEN 

7.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung 
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von nach An-
hang IV der FFH-Richtlinie unter Schutz gestellten Arten, europäischen Vogelarten und Brutvogel-
arten des Landes Brandenburg zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbe-
stände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Maß-
nahmen.  

VAFB 1 Umbau des Gärrestelagers, Nachgärers und Fermenters (November bis Februar) 
Der Beginn der Umbauarbeiten an den vorhandenen baulichen Anlagen wird außerhalb der Brut- 
und Aufzuchtzeit erfolgen, so dass die potenziell das Gärrestelager, den Nachgärer und den Fer-
menter als Fortpflanzungsstätten nutzende Bachstelze nicht gestört wird und es somit nicht zum 
Verlust von Individuen (z.B. Nestlinge) kommen wird. Bei einem Beginn der Bauzeit während der 
Brutzeit ist unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten eine autorisierte Überprüfung des Eingriffsbe-
reiches hinsichtlich evtl. vorhandener Brutstätten durchzuführen. 

VAFB 2 Baufeldfreimachung (Abschieben des Oberbodens) ab Mitte September bis Mitte 
März, zum Schutz der potenziell vorkommenden brandenburgischen Brutvogelarten 
(Bodenbrüter) 

Durch die Umsetzung der Maßnahme VAFB 2 werden die Fortpflanzungsstätten nicht während der 
Brut- und Aufzuchtzeiten gestört oder zerstört, und es kommt nicht zu einem Verlust von Individuen 
(z.B. Nestlinge). Die untersuchten Brutvögel legen jährlich das Nest neu an. Bei einem Beginn der 

 
22  Dorngrasmücke, Feldlerche, Feldschwirl, Grauammer, Schwarzkehlchen 
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Bauzeit während der Brutzeit ist unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten eine autorisierte Überprü-
fung des Eingriffsbereiches hinsichtlich evtl. vorhandener Brutstätten durchzuführen. 

7.4.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
und kompensatorische Maßnahmen (FSC-Maßnahmen) 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) werden im Rahmen des Bauvorhabens 
nicht erforderlich. 

7.5 ZUSAMMENFASSENDE DARLEGUNG DER NATUR-
SCHUTZFACHLICHEN VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE 
AUSNAHME NACH § 45 ABS. 7 BNATSCHG 

Für die Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie für die nach Anhang I der EU-VSchRL 
geschützten Vogelarten und für die Brandenburgischen Brutvögel wurden keine der Verbotstatbe-
stände gem. § 44 BNatSchG unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens ermittelt. Mit der Umsetzung der Maßnahmen zur Vermeidung können Ge-
fährdungen der Brandenburgischen Brutvögel vermieden und gemindert werden.  

Es liegen keine Voraussetzungen für die Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vor. Aus diesem 
Grund entfällt dieses Kapitel. 

7.6 ZUSAMMENFASSUNG 
Als für das Vorhaben potenziell relevante Arten wurden sechs brandenburgische Brutvögel ermit-
telt.  

Die vorhandenen baulichen Anlagen können potenziell als Brut- und Nistplatz für die Bachstelze 
dienen. Um die Fortpflanzungsstätte der Bachstelze während der Brutzeit nicht zu zerstören und 
Nestlinge zu töten ist eine Vermeidungsmaßnahme erforderlich (siehe Tab. 13). 

Darüber hinaus kann im Geltungsbereich das Vorkommen von fünf Bodenbrütern nicht ausge-
schlossen werden. Auch hier ist Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen, um die Fortpflanzungsstät-
ten während der Brut- und Aufzuchtzeiten nicht zu zerstören bzw. zu stören und einen Verlust von 
Individuen (z.B. Nestlinge) zu forcieren (siehe Tab. 13).  

Tab. 13: Auflistung der Maßnahmen zur Vermeidung, der vorgezogenen (CEF) sowie kompensa-
torischen Maßnahmen (FSC) 

Nr. gem. LBP Maßnahmenkurzbeschreibung betroffene Arten 

Maßnahmen zur Vermeidung 

VAFB1 Umbau des Gärrestelagers, Nachgärers und Fermenters (No-
vember bis Februar) 

Avifauna (Bachstelze) 

VAFB2 Baufeldfreimachung (Abschieben des Oberbodens) ab Mitte 
September bis Mitte März, zum Schutz der potenziell vorkom-
menden brandenburgischen Brutvogelarten 

Avifauna (Bodenbrü-
ter) 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
keine 

Kompensatorische Maßnahmen (FSC-Maßnahmen) 
keine 
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Für die übrigen Arten wurden keine Beeinträchtigungen ermittelt. Demnach wird mit der Umsetzung 
der geplanten Vorhaben nicht gegen die einzelnen Verbote des § 44 Abs.  1 i. V. m. 5 BNatSchG 
verstoßen, so dass ggf. die naturschutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG in Hinblick auf die genannten Tierarten nicht zutreffen. Der derzeitige Erhaltungszu-
stand der Arten kann gewahrt werden. Durch Maßnahmen, die im Rahmen des AFB vorgesehen 
sind, können die Bestände geschont bzw. gefördert werden.  

Die Grundstücksfreiflächen werden innerhalb des Geltungsbereiches (2.310 m2) als Vegetations-
flächen angelegt und als insektenfreundliche Wiese extensiv gepflegt und erhalten. Weitere 300 m2 
werden als 3-reihige Hecke mit standorttypischen und gebietsheimischen Sträuchern angelegt. 
Gleichzeitig wird hiermit der Gebietsdurchgrünung mit allen positiven Auswirkungen auf den Bio-
top- und Artenschutz Rechnung getragen.  
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8 ANHANG 

8.1 RELEVANZPRÜFUNG: ARTEN DES ANHANGS IV DER FFH-RL 
Tab. 14: Relevanzprüfung nach: Anlage 4 „Übersicht der in Brandenburg vorkommenden Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie“ 

deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

EHZ 
KBR 
BB 

potenzielles 
Vorkommen 

im UR 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art23 

Säugetiere 

Mopsfledermaus Barbastelle barbas-
tellus 

2 1 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Wolf Canis lupus 1 0 xU2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben, 
keine geeigneten Habitate im GB sowie Ein-
zäunung des GB  

Biber Castor fiber V 1 FV    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten gegeben, aber 
keine geeigneten Habitate im GB 

Feldhamster Cricetus cricetus 1 1 U2    Feldhamster in Brandenburg verschollen (BFN, 
www.ffh-anhang4.de, 21.07.2021.) 

Nordfledermaus Eptesicus nilsonii G 1 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Breitflügelfleder-
maus 

Eptesicus serotinus G 3 FV    keine geeigneten Habitate im GB 

Fischotter Lutra lutra 3 1 U1    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten gegeben, aber 
keine geeigneten Habitate im GB 

 
23  Mit Hilfe der im Kap. 5.1.4 genannten Datengrundlagen sowie auf der Grundlage von Beobachtungen im Rahmen zweier Begehungen (2022) und anhand der angetroffenen 

Biotopstrukturen. 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

EHZ 
KBR 
BB 

potenzielles 
Vorkommen 

im UR 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art23 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 1 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Große Bartfleder-
maus 

Myotis brandtii V 2 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Teichfledermaus Myotis dasycneme D 1 xU1    keine geeigneten Habitate im GB 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii * 4 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Großes Mausohr Myotis myotis V 1 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Kleine Bartfleder-
maus 

Myotis mystancinus V 1 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Fransenfledermaus Myotis nattereri * 2 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri D 2 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 3 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * 3 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrel-
lus 

* 4 FV    keine geeigneten Habitate im GB 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygma-
eus 

D - U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Braunes Langohr Plecotus auritus V 3 FV    keine geeigneten Habitate im GB 

Graues Langohr Plecotus austriacus 2 2 FV    keine geeigneten Habitate im GB 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus D 1 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Reptilien und Kriechtiere 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

EHZ 
KBR 
BB 

potenzielles 
Vorkommen 

im UR 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art23 

Schlingnatter Coronella austriaca 3 2 U1    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB  

Europäische Sumpf-
schildkröte 

Emys orbicularis 1 1 U2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Zauneidechse Lacerta agilis V 3 U1    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten gegeben, aber 
keine geeigneten Habitate im GB 

Östliche Smaragd-
eidechse 

Lacerta viridis 1 1 U2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Ampibien 

Rotbauchunke Bombina bombina 1 2 U2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten gegeben, aber 
keine geeigneten Habitate im GB 

Kreuzkröte Bufo calamita V 3 U2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Wechselkröte Bufo viridis 3 3 U2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten gegeben, aber 
keine geeigneten Habitate im GB 

Laubfrosch Hyla arborea 3 2 U2    Vorkommen lt. https://meta-
ver.de/kartendienste.de im Quadranten nicht 
gegeben; keine geeigneten Habitate im GB 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

EHZ 
KBR 
BB 

potenzielles 
Vorkommen 

im UR 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art23 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus 3 * U1    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten gegeben, aber 
keine geeigneten Habitate im GB 

Moorfrosch Rana arvalis 3 * U1    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten gegeben, aber 
keine geeigneten Habitate im GB 

Springfrosch Rana dalmatina * R U2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Kleiner Wasser-
frosch 

Rana lessonae G 3 U1    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Kammmolch Triturus cristatus V 3 U1    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Käfer 

Heldbock Cerambyx cerdo 1 1 U1    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Breitrand Dytiscus Latissimus 1 1 xU2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Schmalbindiger 
Breitflügel-Tauchkä-
fer 

Graphoderus biline-
atus 

1 1 xU2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

EHZ 
KBR 
BB 

potenzielles 
Vorkommen 

im UR 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art23 

Eremit, Juchtenkäfer Osmoderma eremita 2 2 U1    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten gegeben, aber 
keine geeigneten Habitate im GB 

Libellen 

Grüne Mosaikjungfer Aeshna virdis 1 2 U1    keine geeigneten Habitate im GB 
Asiatische Keiljung-
fer 

Gomphus flavipes G 3 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Östliche Moosjung-
fer 

Leucorrhinia albi-
frons 

1 2 U2    keine geeigneten Habitate im GB 

Zierliche Moosjung-
fer 

Leucorrhinia cauda-
lis 

1 2 FV    keine geeigneten Habitate im GB 

Große Moosjungfer Leucorrhinia pecto-
ralis 

2 3 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Grüne Keiljungfer Ophiogomphus ceci-
lia 

2 2 U1    keine geeigneten Habitate im GB 

Sibirische Winterli-
belle 

Symypecma pae-
disca 

2 R xU1    keine geeigneten Habitate im GB 

Weichtiere 

Zierliche Teller-
schnecke 

Anisus vorticulus 1 2 FV    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Gemeine Flussmu-
schel 

Unio crassus 1 1 U2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten gegeben, aber 
keine geeigneten Habitate im GB 

Falter 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

EHZ 
KBR 
BB 

potenzielles 
Vorkommen 

im UR 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art23 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar 3 2 FV    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten gegeben, aber 
keine geeigneten Habitate im GB 

Dunkler Wiesen-
knopf-Ameisenbläu-
ling 

Maculinea nausit-
hous 

V 1 FV    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Maculinea teleius 2 1 U1    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Nachtkerzenschwär-
mer 

Proserpinus proser-
pina 

* V FV    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate/Futterpflanzen im 
GB 

Pflanzen 

Wasserfalle Aldrovanda vesicu-
losa 

1 1 U2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Sumpf-Engelwurz Angelica palustris 2 1 U2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Kriechender Schei-
berich 

Apium repens 1 2 U2    nach LFU (www.osiris.aed-synergis.de, 
21.07.2021) keine Nachweise 

Frauenschuh Cypripedium calceo-
lus 

3 1 U2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

EHZ 
KBR 
BB 

potenzielles 
Vorkommen 

im UR 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art23 

Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 2 1 U2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 1 U2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Schwimmendes 
Froschblatt 

Luronium natans 
Raf. 

2 1 U2    Vorkommen lt. https://metaver.de/ karten-
dienste.de im Quadranten nicht gegeben; 
keine geeigneten Habitate im GB 

Vorblattloses Lein-
blatt 

Thesium ebractea-
tum 

1 1 U2    nach LFU (www.osiris.aed-synergis.de, 
21.07.2021) keine Nachweise 

Fische 

keine Anhang IV-Arten in BB 

Flechten 

keine Anhang IV-Arten in BB 

Moose 

keine Anhang IV-Arten in BB 

Krebse 

keine Anhang IV-Arten in BB 
RL D  Rote Liste Deutschland  
RL BB Rote Liste Brandenburg 0 ausgestorben oder verschollen 
   1 vom Aussterben bedroht 
   2 stark gefährdet 
   3 gefährdet 
   4 potenziell gefährdet 
   G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
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   R extrem seltene Art mit geografischer Restriktion 
   V Arten der Vorwarnliste 
   D Daten defizitär 

§ keine aktuellen Daten verfügbar 
EHZ Erhaltungszustand KBR = kontinentale biogeographische Region 

 FV günstig (favourable) 
 U1 ungünstig - unzureichend (unfavourable – inadequate) 
 U2 ungünstig – schlecht (unfavourable – bad) 

  x wenn für BB unbekannt, dann für D angegeben 
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8.2 RELEVANZPRÜFUNG: VOGELARTEN BRANDENBURGS 
Tab. 15: Relevanzprüfung nach: Anlage 3 „Übersicht der in Brandenburg heimischen Vogelarten“ 

deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

Hk potenzielles 
Vorkommen 

im UR24 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

Habicht Accipiter gentilis  V s/mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Sperber Accipiter nisus  V mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Drosselrohrsänger Acrocephalus arun-
dinaceus 

V V mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Seggenrohrsänger Acrocephalus palu-
dicola 

1 1 es    keine Brutnachweise mehr nach 2014 in 
Brandenburg 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palu-
stris 

  h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Schilfrohrsänger Acrocephalus 
schoenobaenus 

V V mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Teichrohrsänger Acrocephalus scir-
paceus 

  h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Flussuferläufer Actitis hypoleucos 2 2 ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Raufußkauz Aegolius funereus V 3 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Mandarinente Aix galericulata       Neozoon 

Brautente Aix sponsa       Neozoon 

 
24  Auf der Grundlage von Beobachtungen im Rahmen zweier Begehungen (2017) und anhand der angetroffenen Biotopstrukturen. 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

Hk potenzielles 
Vorkommen 

im UR24 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 h X  X  

Eisvogel Alcedo atthis  3 s/mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Nilgans Alopochen aegyptia-
cus 

      Neozoon 

Spießente Anas acuta 3 1 es    nur noch unregelmäßiger Brutvogel in Bran-
denburg 

Löffelente Anas clypeata 3 2 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Krickente Anas crecca 3 1 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Pfeifente Anas penelope R 0 ex    ehemaliger Brutvogel in Brandenburg 

Stockente Anas platyrhynchos   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Knäkente Anas querquedula 2 3 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Schnatterente Anas strepera   s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Graugans Anser anser   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Brachpieper Anthus campestris 1 2 s    keine geeigneten Bruthabitate im UG 

Wiesenpieper Anthus pratensis V 2 mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Baumpieper Anthus trivialis V V h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Mauersegler Apus apus   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Steinadler Aquila chrysaetos  0 ex    ehemaliger Brutvogel in Brandenburg 



ANHANG ZUR ANLAGE 1 
SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG 

 
 

Ulrike Katzung § Garten- und Landschaftsarchitektin 71 

deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

Hk potenzielles 
Vorkommen 

im UR24 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

Schreiadler Aquila pomarina 1 1 ss    keine geeigneten Habitate im GB 

Graureiher Ardea cinerea   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Purpurreiher Ardea purpurea R      (früher) ausnahmsweise Brutvogel in Bran-
denburg 

Sumpfohreule Asio flammea 1 1 es    aktuell unregelmäßiger Brutvogel in Bran-
denburg 

Waldohreule Asio otus   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Steinkauz Athene noctua 2 2 ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Tafelente Aythya ferina  1 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Reiherente Aythya fuligula   s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Moorente Aythya nyroca 1 1 es    Aktuell unregelmäßiger Brutvogel in Bran-
denburg 

Haselhuhn Bonasa bonasia 2 0 es    Erfolgloser Wiedereinbürgerungsversuch 
seit 1994-2000 

Rohrdommel Botaurus stellaris 2 3 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Kanadagans Branta canadensis       Neozoon 

Weißwangengans Branta leucopsis       ausnahmsweise Brutvogel in Brandenburg 

Uhu Bubo Bubo  1 es    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Schellente Bucephala clangula   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

Hk potenzielles 
Vorkommen 

im UR24 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

Triel Burhinus oedicne-
mus 

0 0 ex    ehemaliger Brutvogel in Brandenburg 

Mäusebussard Buteo buteo   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Ziegenmelker Caprimulgus euro-
paeus 

3 3 mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Bluthänfling Carduelis cannabina V 3 mh/h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Stieglitz Carduelis carduelis   mh/h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Grünfink Carduelis chloris   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Birkenzeisig Carduelis flammea       in Brandenburg ausnahmsweise Brutvogel 

Erlenzeisig Carduelis spinus  3 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Karmingimpel Carpodacus erythri-
nus 

 3 ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Gartenbaumläufer Certhia brachydac-
tyla 

  h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Waldbaumläufer Certhia familiaris   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Flussregenpfeifer Charadrius dubius  1 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula 1 1 es    nur noch unregelmäßiger Brutvogel in Bran-
denburg 

Mornellregenpfeifer Charadrius mori-
nellus 

0      (früher) ausnahmsweise Brutvogel in Bran-
denburg 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

Hk potenzielles 
Vorkommen 

im UR24 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

Weißbartsee-
schwalbe 

Chlidonias hybri-
dus 

R R es    unregelmäßiger Brutvogel in Brandenburg 

Weißflügelsee-
schwalbe 

Chlidonias leucopte-
rus 

0 R s    unregelmäßiger Brutvogel in Brandenburg 

Trauerseeschwalbe Chlidonias niger 1 2 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Weißstorch Ciconia ciconia 3 3 mh    nachweislich kein Vorkommen im GB 

Schwarzstorch Ciconia nigra  3 ss    nachweislich kein Vorkommen im GB 

Wasseramsel Cinclus cinclus       ausnahmsweise Brutvogel in Brandenburg 

Schlangenadler Circaetus gallicus 0 0 ex    ehemaliger Brutvogel in Brandenburg 

Rohrweihe Circus aeruginosus  3 mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Kornweihe Circus cyaneus 2 0 ex    ehemaliger Brutvogel in Brandenburg 

Wiesenweihe Circus pygargus 2 2 ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Kernbeißer Coccothraustes coc-
cothraustes 

  h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Hohltaube Columba oenas   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Ringeltaube Columba palumbus   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Blauracke Coracias garrulus 0 0 ex    ehemaliger Brutvogel in Brandenburg 

Kolkrabe Corvus corax   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Nebelkrähe Corvus cornix   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

Hk potenzielles 
Vorkommen 

im UR24 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

Rabenkrähe Corvus corone   ss/s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Saatkrähe Corvus frugilegus  2 mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Dohle Corvus monedula  1 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Wachtel Coturnix coturnix   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Wachtelkönig Crex crex 2 1 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Kuckuck Cuculus canorus V  mh    Bruthabitate der bevorzugt genutzten Arten 
nicht im UG, Teich-, Sumpfrohrsänger, Wie-
senpieper, Rotkehlchen u.a. 

Singschwan Cygnus cygnus R R es    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Höckerschwan Cygnus olor   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Mehlschwalbe Delichon urbica V  h    nachweislich kein Vorkommen im GB 

Weißrückenspecht Dendrocopos leu-
cotos 

2 0 ex    ehemaliger Brutvogel in Brandenburg 

Buntspecht Dendrocopus major   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Mittelspecht Dendrocopus me-
dius 

  mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Kleinspecht Dendrocopus minor V  mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Schwarzspecht Dryocopus maritus   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Grauammer Emberiza calandra 3  mh /h X  X  
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 
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D 
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BB 

Hk potenzielles 
Vorkommen 

im UR24 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

Goldammer Emberiza citrinella   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Ortolan Emberiza hortulana 3 V mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Rohrammer Emberiza schoeni-
culus 

  h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Rotkehlchen Erithacus rubecula   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Wanderfalke Falco peregrinus  2 ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Baumfalke Falco subbuteo 3 2 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Turmfalke Falco tinnunculus  V mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Rotfußfalke Falco vespertinus       ausnahmsweise Brutvogel in Brandenburg 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca   mh/h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Zwergschnäpper Ficedula parva  3 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Buchfink Fringilla coelebs   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Blessralle Fulica atra   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Haubenlerche Galerida cristata 1 2 mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Bekassine Gallinago gallinago 1 2 mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Doppelschnepfe Gallinago media 0 0 ex    ehemaliger Brutvogel in Brandenburg 

Teichralle Gallinula chloropus V  mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Eichelhäher Garrulus glandarius   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 
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BB 

Hk potenzielles 
Vorkommen 

im UR24 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

Sperlingskauz Glaucidium passe-
rinum 

 V ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Kranich Grus grus   mh    nachweislich kein Vorkommen im GB 

Austernfischer Haematopus ostrale-
gus 

  ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Seeadler Halieetus albicilla   s    nachweislich kein Vorkommen im GB 

Stelzenläufer Himantopus hi-
mantopus 

  es    unregelmäßiger Brutvogel in Brandenburg 

Gelbspötter Hippolais icterina  V h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Rauchschwalbe Hirundo rustica V 3 h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Zwergdommel Ixobrychus minu-
tus 

1 2 ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Wendehals Jynx torquilla 2 2 mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Neuntöter Lanius collurio  V h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Raubwürger Lanius excubitor 2  s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Schwarzstirnwür-
ger 

Lanius minor 0 0 ex    ehemaliger Brutvogel in Brandenburg 

Rotkopfwürger Lanius senator 1 0 ex    ehemaliger Brutvogel in Brandenburg 

Silbermöwe Larus argentatus   s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Steppenmöwe Larus cachinnans R R es    keine geeigneten Bruthabitate im GB 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

Hk potenzielles 
Vorkommen 

im UR24 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

Sturmmöwe Larus canus   ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Heringsmöwe Larus fuscus  R es    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Schwarzkopfmöwe Larus melanoce-
phalus 

 R es    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Mittelmeermöwe Larus michahellis  R es    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Zwergmöwe Larus minutus R      ausnahmsweise Brutvogel in Brandenburg 

Lachmöwe Larus ridibundus  V mh/h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Uferschnepfe Limosa limosa 1 1 ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Straßentaube Livia f. domestica   h    Neozoon 

Schlagschwirl Locustella fluviatilis  V s    keine geeigneten Bruthabitate im UG 

Rohrschwirl Locustella luscinioi-
des 

  mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Feldschwirl Locustella naevia V  mh X  X  

Fichtenkreuzschna-
bel 

Loxia curvirostra   ss/s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Heidelerche Lullula arborea V  h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Sprosser Luscinia luscinia   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Nachtigall Luscinia megarhyn-
chos 

  h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 

RL 
D 

RL 
BB 

Hk potenzielles 
Vorkommen 

im UR24 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

Blaukehlchen Luscinia svecica V 3 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Zwergschnepfe Lymnocyptes mini-
mus 

  ex    ehemaliger Brutvogel in Brandenburg? 

Gänsesäger Mergus merganser 2 2 ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Bienenfresser Merops apiaster   es    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Schwarzmilan Milvus migrans   mh    nachweislich kein Brutvorkommen im GB 

Rotmilan Milvus milvus  3 mh    nachweislich kein Brutvorkommen im GB  

Bachstelze Motacilla alba   h X  X  

Gebirgsstelze Motacilla cinerea  V s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Zitronenstelze Motacilla citreola       ausnahmsweise Brutvogel in Brandenburg 

Schafstelze Motacilla flava  V mh/h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Grauschnäpper Muscicapa striata   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Kolbenente Netta rufina   ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Tannenhäher Nucifraga caryoca-
tactes 

      ausnahmsweise Brutvogel in Brandenburg 

Gr. Brachvogel Numenius arquata 1 1 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Nachtreiher Nycticorax nyctico-
rax 

1 0 ex    ehemaliger Brutvogel in Brandenburg 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 s/mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 
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Vorkommen 

im UR24 

Nach-
weis   
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Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

Pirol Oriolus oriolus V V mh/h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Großtrappe Otis tarda 1 1 ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Fischadler Pandion haliaetus 3  s    nachweislich kein Brutvorkommen im GB 

Bartmeise Panurus biarmicus   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Tannenmeise Parus ater   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Blaumeise Parus caeruleus   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Haubenmeise Parus cristatus   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Kohlmeise Parus major   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Weidenmeise Parus montanus   mh/h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Sumpfmeise Parus palustris   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Haussperling Passer domesticus V  h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Feldsperling Passer montanus V V h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Rebhuhn Perdix perdix 2 2 mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Wespenbussard Pernis apivorus V 2 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Kormoran Phalacrocorax carbo   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Fasan Phasianus colchicus   mh    Neozon 

Kampfläufer Philomachus pug-
nax 

1 1 es    ehemaliger Brutvogel in Brandenburg 
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deutscher Name wissenschaftlicher 
Name 
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D 
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Hk potenzielles 
Vorkommen 

im UR24 

Nach-
weis   

im UR 

Beeinträchtigungen 
durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe für die Art 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochru-
ros 

  h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoeni-
curus 

 V mh/h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Zilpzalp Phylloscopus colly-
bita 

  h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibila-
trix 

  h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Fitis Phylloscopus trochi-
lus 

  h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Elster Pica pica   h    nachweislich kein Brutvorkommen im GB 

Grauspecht Picus canus 2 3 ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Grünspecht Picus viridis   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Haubentaucher Podiceps cristatus  V mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Rothalstaucher Podiceps griseigena  1 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis  1 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Kleinralle Porzana parva 1 2 ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Tüpfelralle Porzana porzana 1 1 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Heckenbraunelle Prunella modularis   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 
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möglich 
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Wasserralle Rallus aquaticus V  mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Säbelschnäbler Recurvirostra 
avostta 

 R es    unregelmäßiger Brutvogel in Brandenburg 

Sommergoldhähn-
chen 

Regulus ignicapillus   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus   mh/h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Beutelmeise Remiz pendulinus   s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Uferschwalbe Riparia riparia  2 mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Braunkehlchen Saxicola rubetra 3 2 mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Schwarzkehlchen Saxicola torquata V  s X  X  

Waldschnepfe Scolopax rusticola V  mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Girlitz Serinus serinus  V mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Kleiber Sitta europaea   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Zwergseeschwalbe Sterna albifrons 1 1 es    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Flussseeschwalbe Sterna hirundo 2 3 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Türkentaube Streptopelia deca-
octo 

  mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Turteltaube Streptopelia turtur 3 2 mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Waldkauz Strix aluco   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 
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möglich 
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Star Sturnus vulgaris   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Gartengrasmücke Sylvia borin   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Dorngrasmücke Sylvia communis   h X  X  

Klappergrasmücke Sylvia curruca   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Sperbergrasmücke Sylvia nisoria  3 mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Zwergtaucher Tachybaptus ruficol-
lis 

 V mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Rostgans Tadorna ferruginea       Neozoon; ausnahmsweise Brutvogel in 
Brandenburg 

Brandgans Tadorna tadorna   ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Birkhuhn Tetrao tetrix 2 1 es    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Auerhuhn Tetrao urogallus 1 0 ex    Erfolgreiches Wiederansiedlungsprojekt in 
der Niederlaustiz; ehemaliger Brutvogel in 
Brandenburg 

Zwergtrappe Tetrax tetrax 0      (früher) ausnahmsweise Brutvogel in Bran-
denburg 

Waldwasserläufer Tringa ochropus   s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Rotschenkel Tringa totanus V 1 ss    keine geeigneten Bruthabitate im GB 
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möglich 
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Zaunkönig Troglodytes troglo-
dytes 

  h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Rotdrossel Turdus iliacus  0 ex    ausnahmsweise Brutvogel in Brandenburg 

Amsel Turdus merula   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Singdrossel Turdus philomelus   h    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Wacholderdrossel Turdus pilaris   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Misteldrossel Turdus viscivorus   mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Schleiereule Tyto alba  s s/mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Wiedehopf Upupa epops 2 3 s    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 mh    keine geeigneten Bruthabitate im GB 

Zwergsumpfhuhn Zapornia pusilla       ausnahmsweise Brutvogel in Brandenburg 

fett Vogelart nach Anhang I der VSch-RL 
RL D  Rote Liste Deutschland  
RL BB Rote Liste Brandenburg 0 ausgestorben oder verschollen 
   1 vom Aussterben bedroht 
   2 stark gefährdet 
   3 gefährdet 
   4 potenziell gefährdet 
   G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
   R extrem seltene Art mit geografischer Restriktion 
   V Arten der Vorwarnliste 
   D Daten defizitär 

§ keine aktuellen Daten verfügbar 
Hk Häufigkeitsklassen ex  ausgestorben 
  es extrem selten 
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  ss sehr seltenselten 
  mh mittelhäufig 
  h häufig 
 


